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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Reform der Netzentgelte stand schon im Koaliti-
onsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Passiert 
ist jedoch nichts, weil die Regierung es nicht ge-
schafft hat, sich auf das Ziel einer Reform zu einigen.  

Das kann so nicht bleiben. Denn in der Zwischenzeit 
sind die Netzkosten auf rund 24 Milliarden Euro pro 
Jahr angewachsen. Es wird zudem immer offen-
sichtlicher, dass die Höhe und Struktur der Netzent-
gelte großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von 
Schlüsseltechnologien haben.  

Die heutige Struktur der Netzentgelte behindert sek-
toren übergreifend Investitionen in neue stromba-
sierte Prozesse. Diese werden jedoch für Klimaneut-
ralität dringend gebraucht: Elektromobilität im 

Verkehr, Wärmepumpen im Gebäudesektor, Wasser-
stoff-Elektrolyseure und neue strombasierte Anla-
gen in der Industrie (wie zum Beispiel elektrische 
Steamcracker) brauchen Anreize, keine Hindernisse.  

Wir zeigen in diesem Impuls auf, in welche Richtung 
die Diskussion gelenkt werden muss und welche 
Ziele bei einer Netzentgeltreform im Vordergrund 
stehen müssen. Zudem unterbreiten wir erste Vor-
schläge, in welche Richtung die Reform der Netzent-
gelte gehen muss, um für ein zukünftiges Strom-
system mit hohen Anteilen an Windkraft und Solar-
energie gewappnet zu sein.  

Ich wünsche eine angenehme Lektüre! 

Ihr Patrick Graichen 
Direktor Agora Energiewende 

Ergebnisse auf einen Blick:  

 Die Stromnetzentgelte erzeugen aktuell gravierende Flexibilitäts- und Investitionshemmnisse. 
Die Energiewende erfordert (auch) im Industrie- und Gewerbesektor Investitionen in neuar-
tige Verbrauchseinrichtungen, die sich an einem flexiblen Stromangebot und Betrieb orien-
tieren müssen. Die Netzentgelte spielen dabei für industrielle Verbraucher:innen eine rele-
vante Rolle. Derzeit vermitteln sie jedoch nicht die richtigen Anreize, sondern wirken 
teilweise sogar kontraproduktiv. 

 Anpassungen an der bestehenden Netzentgeltstruktur wären keine befriedigende Lösung. 
Bei der Netzentgeltgestaltung stand bisher das Ziel einer als „fair“ empfundenen Netzkosten-
allokation im Vordergrund. Verbraucherseitige Flexibilität spielte keine Rolle. Das System ist für 
Klimaneutralität jedoch ungeeignet. Die aktuellen Defizite lassen sich nicht durch kleine Anpas-
sungen an der Entgeltstruktur oder den Regeln zu individuellen Netzentgelten lösen. 

 Die Zukunft liegt in zeitvariablen, vom Netz- und Systemzustand abhängigen Netzentgelten. 
Situationsabhängige, zeitvariable Netzentgelte bauen die aktuellen Anreizdefizite ab. Diese 
sollten nicht nur von der Netzbelastung, sondern auch vom Stromangebot, also insbesondere 
dem Erneuerbare-Energien-Dargebot, abhängig sein. So wird ein netzdienlicher wie auch 
marktorientierter Flexibilitätseinsatz aufseiten der Verbraucher:innen angereizt. 

 Verteilnetze mit viel Windkraft haben aktuell die höchsten Netzentgelte. Dies ist sowohl aus 
Fairnessgründen als auch von der Anreizwirkung her falsch und muss geändert werden. 
Aktuell sind die Netzentgelte dort hoch, wo viel Windstrom erzeugt wird. Ein Grund: Die An-
schlusskosten für neue Erzeugungsanlagen werden nur in den jeweiligen Verteilnetzen ge-
wälzt. Das Gegenteil wäre richtig – Strom sollte dort billig sein, wo er erzeugt wird. So profitie-
ren die Verbraucher:innen vor Ort und es entstehen volkswirtschaftlich die richtigen Anreize.  
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1 Einführung 

Die Dekarbonisierung der Energieversorgung erfor-
dert auch im Industrie- und Gewerbesektor grund-
legende Anpassungen der Energieverbrauchsein-
richtungen und ihrer Betriebsweise. Dies setzt 
erhebliche Investitionen in Technologien zur Elekt-
rifizierung von bisher fossil betriebenen Verbrauch-
sprozessen und zur Nutzung der Sektorenkopplung 
einschließlich der Wasserstofferzeugung und -nut-
zung voraus, unter anderem bei der Wärme- und 
Kälteversorgung, bei industriellen Fertigungsprozes-
sen und im Verkehrssektor. Diese Technologien 
bringen aber auch zusätzliche Flexibilität bei ihrem 
Einsatz mit sich, die zukünftig für eine effiziente 
Energieversorgung mit hohem Erneuerbare-Ener-
gien-Anteil dringend benötigt wird. Flexibilitätspo-
tenziale können auch bei bereits vorhandenen 
elektrischen Verbrauchseinrichtungen erschlossen 
werden, was wiederum Investitionen erfordert. Das 
Fortschreiten der Energiewende in diesem Sektor 
hängt somit von einer Vielzahl von Investitions- und 
Einsatzentscheidungen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher ab. Soweit diese Entscheidungen nicht 
durch ordnungsrechtliche Vorgaben erzwungen 
werden, werden sie maßgeblich von der Höhe und 
Struktur der Strompreise beeinflusst. Ein wesentli-
cher Bestandteil der Strompreise sind die Netzent-
gelte. Hiermit befasst sich das vorliegende Impuls-
papier. 

Netzentgelte für die Nutzung der Stromnetze dienen 
der Refinanzierung der Kosten der vier Übertra-
gungsnetzbetreiber (ÜNB) und rund 900 Verteiler-
netzbetreiber (VNB). Sie werden direkt oder über 
Zwischenstufen von den Letztverbrauchern erho-
ben. Die Netzbetreiber ermitteln die Netzentgelte 
nach den Vorgaben der Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV) so, dass ihre Kosten – oder genauer ihre 
durch die Regulierungsbehörden festgelegten Erlös-
obergrenzen – vollständig gedeckt werden. Die heu-
tige Netzentgeltsystematik beruht auf Grundsätzen 
der Netzkostenallokation, die vor gut 20 Jahren zu-
nächst in Form von Verbändevereinbarungen 

entwickelt wurden. Die Systematik war immer wie-
der Gegenstand intensiver Diskussionen und wurde 
mehrfach angepasst. Die letzte größere Anpassung 
hat 2017 mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz 
(NEMoG) stattgefunden. Es herrscht weitgehend 
Konsens, dass weiterer Reformbedarf besteht, und 
hierfür liegen vielfältige Vorschläge vor. Die Diskus-
sionsteilnehmenden sind jedoch uneins, welche 
Ziele dabei Priorität haben und welche Reform-
schritte sinnvoll wären. 

Mit dem vorliegenden Papier soll dafür sensibilisiert 
werden, dass das mit Blick auf die Anforderungen 
der Energiewende größte Defizit der Netzentgeltsys-
tematik in den Anreizwirkungen liegt, die sie den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern vermittelt. 
Anreizwirkungen entstehen dadurch, dass die Höhe 
der zu zahlenden Netzentgelte von den Entscheidun-
gen darüber abhängt, welche Verbrauchseinrichtun-
gen genutzt und wie sie einsetzt werden. Die Wirt-
schaftlichkeitsabwägungen des Verbrauchers bei 
diesen Entscheidungen werden somit von der Höhe 
und Struktur der Netzentgeltkomponenten beein-
flusst, ebenso wie von der Höhe und Struktur weite-
rer Strompreisbestandteile. 

Diese Wirkungen standen bei bisherigen Diskussio-
nen über die Netzentgeltsystematik zumindest nicht 
im Vordergrund. In der Vergangenheit wurde – oft 
unausgesprochen – unterstellt, dass Entscheidungen 
der Letztverbraucher überwiegend nicht von der 
Höhe der Netzentgelte abhängen, dass also die Prei-
selastizität der Nachfrage gering ist. Diese Annahme 
mag auch weiterhin für Verbraucherinnen und Ver-
braucher, bei denen weder der Standort noch Um-
fang und Profil des Stromverbrauchs disponibel sind, 
zulässig sein. Für andere wie etwa stromintensive 
Industriebetriebe, die ihren Standort – eventuell 
auch ins Ausland – verlagern können oder die über 
Flexibilität beim Betrieb ihrer Verbrauchseinrich-
tungen und teilweise auch über eigene Erzeugungs-
anlagen verfügen, trifft sie jedoch nicht zu. Und auch 
für neuartige Verbrauchseinrichtungen wie Elektro-
lyseanlagen, die ausdrücklich für einen flexiblen, am 
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Stromangebot orientierten Einsatz konzipiert sind, 
kann sie naturgemäß nicht zutreffen. 

Bei bisherigen Entscheidungen zur Netzkostenallo-
kation wurde hingegen meist nicht den Anreizwir-
kungen, sondern dem Kriterium der Verursa-
chungsgerechtigkeit die größte Bedeutung 
beigemessen. Dieses Kriterium ist deutlich schwerer 
zu objektivieren als die Anreizwirkungen der Netz-
entgelte. Es stellt einen Zusammenhang zwischen 
dem Umfang der Netzinanspruchnahme und den 
hierdurch verursachten Netzkosten her. Dabei be-
zieht es sich aber nicht auf die im Einzelfall verur-
sachten Kosten, die aus ökonomischer Sicht als 
Grenzkosten der Netznutzung zu bezeichnen wären. 
Vielmehr wird angestrebt, die gesamten Netzkosten 
in Form von Durchschnittspreisen so zu allokieren, 
dass die sich ergebende Kostentragung typische An-
teile der Verbrauchergruppen an der Netzinan-
spruchnahme reflektiert und im Großen und Ganzen 
als fair empfunden wird. Es liegt aber auf der Hand, 
dass unterschiedliche Akteure unterschiedliche 
Meinungen dazu haben, welche Kostenallokation 
fair ist. Deswegen wird die Verursachungsgerech-
tigkeit von Reformoptionen mangels objektivierba-
rer Kriterien oft daran festgemacht, welche Ände-
rungen sich gegenüber dem Status quo ergeben 
würden. Somit werden viele Diskussionen von der 
Frage dominiert, welche Verbrauchergruppen die 
Gewinner und Verlierer möglicher Reformen wären 
und welche Auswirkungen dies zum Beispiel auf die 
Rahmenbedingungen für industrielle Großverbrau-
cher hätte, die mehrheitlich im internationalen 
Wettbewerb stehen. 

Die Netzentgeltsystematik enthält aber auch Ele-
mente, die darauf hinweisen, dass die große Bedeu-
tung der Anreizwirkungen für bestimmte Verbrau-
chergruppen punktuell sehr wohl bereits erkannt 
wurde. Hierzu gehören die Vorschriften zu Sonder-
formen der Netznutzung nach § 19 StromNEV, die 
unter anderem für Großverbraucher mit sehr gleich-
mäßigem Strombezug erhebliche Entlastungen ge-
genüber den regulären Netzentgelten vorsehen. Die 

Feststellung, dass ein primär auf Fairnessfragen 
ausgerichtetes Finanzierungssystem bei hochgradig 
preissensitiven Akteuren zu problematischen Kos-
tenbelastungen und Anreizwirkungen führen kann, 
ist somit nicht neu. Speziell bei der im globalen 
Wettbewerb stehenden stromintensiven Industrie 
werden wettbewerbsfähige Strombezugskosten 
überhaupt erst durch diese Sonderregelung erreicht. 

Die konkrete Ausgestaltung dieser Sonderregelung 
ist mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen al-
lerdings höchst problematisch. Sie belohnt die 
Gleichmäßigkeit des Strombezugs so stark, dass eine 
Flexibilisierung zu großen wirtschaftlichen Einbu-
ßen führen kann. Fehlanreize dieser Art wohnen 
aber auch der Systematik der regulären Netzentgelte 
inne. Auch die – bei industriellen Verbrauchern 
meist dominante – leistungsbezogene Netzentgelt-
komponente belohnt nämlich einen gleichmäßigen 
Strombezug, sodass viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher nicht nur auf Maßnahmen zur Flexibi-
lisierung des Stromverbrauchs verzichten, sondern 
sogar Aufwand treiben, um die Gleichmäßigkeit ih-
res Strombezugs weiter zu steigern. 

Ein wesentliches Defizit der Netzentgeltsystematik, 
das in diesem Papier beleuchtet werden soll, besteht 
somit darin, dass sie zu stark auf das nicht mehr zu-
kunftsgerechte Ziel eines gleichmäßigen Strombe-
zugs abstellt und gravierende Flexibilisierungs-
hemmnisse auslöst. Darüber hinaus wird aufgezeigt, 
dass die Netzentgelte heute nicht in der Lage sind, in 
einer sachgerechten Weise örtlich differenzierte 
Anreize zu vermitteln. Die Entgeltniveaus der VNB 
weisen zwar eine erhebliche Spreizung auf, was be-
reits zu intensiven Diskussionen über Maßnahmen 
zur Angleichung der Entgelte geführt hat. Hieraus 
gehen jedoch keine gezielten Anreize hervor, denen 
etwa im Zusammenhang mit dem Zubau flexibler 
Verbrauchsanlagen eine relevante Steuerungsfunk-
tion zukommen könnte. Im Gegenteil: Die heutigen 
Unterschiede der Netzentgeltniveaus führen mit 
Blick auf die starke Nord-Süd-Auslastung des 
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Übertragungsnetzes tendenziell sogar zu kontrapro-
duktiven Anreizen für die Standortwahl. 

Bei der Diskussion über die Anreizwirkungen der 
Netzentgelte geht es nicht allein um die wirtschaftli-
chen Interessen einzelner Verbraucherinnen und 
Verbraucher, sondern um die Förderung einer zu-
kunftsorientierten effizienten Energieversorgung 
unter Umsetzung der klimapolitischen Zielsetzun-
gen. Die Flexibilität der Netznutzenden beim Betrieb 
ihrer Anlagen wird nämlich, wie eingangs erwähnt, 
zukünftig auch für den Systembetrieb benötigt. 
Hierbei kann nach einer marktorientierten und ei-
ner netzdienlichen Nutzung der Flexibilität unter-
schieden werden1: 

→ Als marktorientiert wird ein Flexibilitätseinsatz 
bezeichnet, der zum systemweiten Ausgleich von 

 
1  Neben diesen Begriffen wird oft auch der Begriff „sys-

temdienlich“ verwendet. Er wird aber nicht einheitlich 

Erzeugung und Verbrauch beiträgt. Dies kann 
beispielsweise durch Vermarktung im kurzfristi-
gen Stromhandel oder durch Bereitstellung von 
Regelleistung erfolgen. Der systemweite Flexibi-
litätsbedarf wird durch den Zubau volatiler Er-
neuerbare-Energien-Anlagen und die damit ein-
geschränkte Steuerbarkeit des Erzeugungs-
systems kontinuierlich an Bedeutung gewinnen. 
Wie etwa Szenariorechnungen für 2050 (Abbil-
dung 1) verdeutlichen, kann situationsabhängig 
sowohl Bedarf nach einer Anhebung als auch Be-
darf nach einer Absenkung des Stromverbrauchs 
bestehen [1]. Diese Form der Flexibilitätsnutzung 
trägt somit zu einer besseren Auslastung der Ka-
pazitäten im Bereich der Stromerzeugung bei. 
(Der Begriff der Marktorientierung rührt daher, 
dass der Ausgleich von Verbrauch und Erzeugung 
wettbewerblich organisiert ist, auch wenn 

interpretiert, sondern teils als Oberbegriff, teils hingegen 
als Synonym für „marktorientiert“ verwendet. 
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teilweise – wie im Fall der Regelleistung –Netz-
betreiber koordinierend daran mitwirken. Er 
schließt alle Marktsegmente ein, die zu diesem 
Ausgleich in unterschiedlicher Form beitragen.) 

→ Als netzdienlich wird der Einsatz von Flexibilität 
dann bezeichnet, wenn er zur Behebung oder 
Vermeidung von Netzengpässen und/oder zur 
Vermeidung oder zum zeitlichen Aufschub von 
Netzausbaumaßnahmen beiträgt. Hierbei geht es 
somit um eine möglichst gute Auslastung der 
Netzkapazität. 

In beiden Fällen dient der Flexibilitätseinsatz somit 
der besseren Auslastung von Kapazitäten im Ener-
gieversorgungssystem. Je besser die Kapazitäten im 
Erzeugungssystem und im Netz ausgelastet werden, 
desto geringer sind letztlich die spezifischen, das 
heißt auf die Kilowattstunde bezogenen Kosten für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Es ist zu beachten, dass beim marktorientierten und 
netzdienlichen Flexibilitätseinsatz Synergien auf-
treten können, aber nicht müssen. Eine Synergie 
ergibt sich etwa dann, wenn eine Anhebung des 
Verbrauchs an einem bestimmten Ort im Netz in Si-
tuationen mit hoher Erneuerbaren-Einspeisung zu-
gleich auch zur Entlastung eines durch die Einspei-
sung verursachten Netzengpasses beiträgt. Es kann 
aber auch der gegenläufige Effekt auftreten, dass 
eine marktgetriebene Verbrauchserhöhung einen 
Netzengpass verschärft. Diese Wechselwirkungen 
sollten im Idealfall in ausgewogener Weise durch die 
markt- und netzseitigen Anreize für einen flexiblen 
Verbrauch abgebildet werden. 

Die Schaffung von Anreizen für netzdienliches Ver-
halten war grundsätzlich immer schon ein Kriterium 
bei der Gestaltung der Netzentgelte, auch wenn da-
runter bisher hauptsächlich das Ziel der Vergleich-
mäßigung des Strombezugs verstanden wurde, das 
heute zu Fehlanreizen führt. Dagegen wurde es bis-
her nicht als Aufgabe der Netzentgelte angesehen, 
Anreize für einen marktorientierten Einsatz von 
Flexibilität zu vermitteln. Auch dies sollte aber im 

Sinne einer effizienten Umsetzung der Energie-
wende in Erwägung gezogen werden. 

Ziel dieses Impulspapiers ist, eine Debatte über Defi-
zite und Verbesserungsmöglichkeiten der Netzent-
geltsystematik in Bezug auf Anreize für die effizi-
ente und flexible Nutzung energiewenderelevanter 
Verbrauchseinrichtungen anzuregen. Hierzu wird 
aufgezeigt, warum die meisten der bisher diskutier-
ten Reformoptionen diese Problematik nicht befrie-
digend lösen würden und welche weitergehenden 
Optionen in Betracht gezogen werden sollten. Es 
wird jedoch bewusst kein detailliert ausgearbeitetes 
Reformmodell vorgestellt, da dies der Grundsätzlich-
keit der angesprochenen Stoßrichtungen und dem 
derzeitigen Diskussionsstand nicht gerecht würde. 

Dabei wird auf das Kollektiv der industriellen und 
gewerblichen Letztverbraucher aller Größenklassen 
fokussiert, das zukünftig in zunehmendem Maße 
auch neuartige Verbrauchseinrichtungen wie etwa 
Schnellladepunkte und Elektrolyseure betreiben 
wird. Dementsprechend werden nur die Netzentgelte 
für Letztverbraucher betrachtet, bei denen der 
Stromverbrauch mittels „registrierender Leistungs-
messung“ (RLM) in viertelstündlicher Auflösung ge-
messen wird. Diese Netzentgelte setzen sich aus Ar-
beits- und Leistungsentgelten zusammen. 
Netzentgelte für private Haushalte und kleine ge-
werbliche Verbraucher, bei denen die Erfassung des 
Stromverbrauchs in der Regel jährlich erfolgt, wer-
den hier nicht betrachtet. 

Überlegungen dazu, wie sich die Netzkosten und da-
mit die Erlöse der Netzbetreiber insgesamt entwi-
ckeln werden, sind nicht Gegenstand dieses Papiers. 
Hierzu sei nur am Rande angemerkt, dass die Ent-
wicklungen bei den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern hin zu einer Zunahme und Flexibilisierung des 
Stromverbrauchs keineswegs, wie mitunter gemut-
maßt wird, zu einem Anstieg der Netzentgelte pro 
Kilowattstunde führen müssen. Im Gegenteil: Es ist 
eher davon auszugehen, dass der Verbrauchszu-
wachs stärker ausfallen wird als der damit 
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verursachte Anstieg der Netzkosten. Dies bestätigen 
auch erste einschlägige Untersuchungen [2, 3]. Diese 
Entwicklung würde für sich genommen, also ohne 
Berücksichtigung sonstiger sich ändernder Ein-
flussfaktoren, somit eher zu einem Rückgang der 
Entgelte pro Kilowattstunde führen. Eine Reform der 
Netzentgelte, die die Anreizsituation für eine aus 
Systemsicht effiziente Nutzung der Flexibilität ver-
bessert, könnte diese Entwicklung zum Vorteil der 
Verbraucherinnen und Verbraucher weiter unter-
stützen. 

Nachfolgend werden zunächst wesentliche Eigen-
schaften der heutigen Netzentgeltsystematik erläu-
tert (Kapitel 2) und die hiervon ausgehenden Fehlan-
reize und Hemmnisse anhand von Fallbeispielen 
dargestellt (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden die bishe-
rigen Diskussionen über Reformoptionen aufgegrif-
fen und Stoßrichtungen für eine Debatte über wei-
tergehende Lösungsoptionen aufgezeigt. 

2 Netzkostenallokation im Status quo 

Zum Verständnis der Überlegungen in diesem Papier 
ist die Kenntnis grundlegender Eigenschaften der 
heutigen Netzentgeltsystematik hilfreich. Diese 
werden nachfolgend – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit und Detailtiefe – skizziert. Ausführlichere 
Darstellungen der Systematik liegen an verschiede-
nen Stellen vor, zum Beispiel in [4]. 

2.1 Grundsätze der Netzentgeltkalkulation 

Die Kalkulation der Stromnetzentgelte beruht in 
Deutschland auf dem Prinzip der Erlösregulierung. 
Hierbei legen die Regulierungsbehörden, also die 
Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbe-
hörden, für jeden Netzbetreiber in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich und für jedes Jahr eine Erlös-
obergrenze fest. Grundlage hierfür sind die aner-
kennungsfähigen Kosten der Netzbetreiber und die 
Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung 

(ARegV). Die Netzbetreiber ermitteln sodann für je-
des bevorstehende Jahr die Höhe ihrer Netzentgelte 
selbst, und zwar so, dass sie voraussichtlich Entgelte 
in Höhe der Erlösobergrenze einnehmen werden. 
Nach Ablauf des Jahres werden die tatsächlich er-
zielten Erlöse mit der Erlösobergrenze verglichen. 
Hierbei ergeben sich in der Regel Abweichungen, da 
die Höhe der Erlöse nicht exakt prognostizierbar ist. 
Diese Abweichungen werden über ein Regulie-
rungskonto, das die Regulierungsbehörden für jeden 
Netzbetreiber führen, mit den Erlösobergrenzen für 
die Folgejahre verrechnet und hierüber somit ausge-
glichen (unter Berücksichtigung von Zinseffekten). 

Dieses Prinzip führt dazu, dass die Kalkulation der 
Netzentgelte praktisch keinen Einfluss auf die Er-
tragslage der Netzbetreiber hat. Diese wird von den 
Kosten und Erlösobergrenzen der Netzbetreiber be-
stimmt, nicht jedoch von Struktur und Höhe ihrer 
Netzentgelte. Dieser wichtige Zusammenhang wird 
in der Debatte zur Netzentgeltsystematik mitunter 
verkannt, etwa wenn argumentiert wird, die Netz-
betreiber würden Kostensenkungen nicht rechtzeitig 
weitergeben und so die Netzentgelte zu ihrem eige-
nen Vorteil optimieren. Tatsächlich besteht diese 
Möglichkeit nicht, da etwaige Überschreitungen der 
Erlösobergrenzen im Nachhinein festgestellt und 
verrechnet werden. Die Netzbetreiber nutzen ihre 
(nicht sehr großen) Spielräume bei der Netzentgelt-
kalkulation eher für andere Ziele wie etwa die Kon-
tinuität der Preisstrukturen. Die Diskussion über die 
Netzentgeltsystematik kann – und soll auch in die-
sem Papier – daher unabhängig von den Regeln zur 
Ermittlung der Erlösobergrenzen geführt werden.  

Ein weiteres Grundprinzip der Netzentgeltsystema-
tik besteht darin, dass jeder Netzbetreiber eigene 
Netzentgelte für sein Netzgebiet und für die von ihm 
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betriebenen Netz- und Umspannebenen

Erträge der ÜNB. Die

2 kalku-
liert. Für das Übertragungsnetz ist der Gesetzgeber 
mit dem NEMoG allerdings hiervon abgerückt: Die 
Netzentgelte der ÜNB werden zurzeit schrittweise 
angeglichen und bis Anfang 2023 vollständig ver-
einheitlicht. (Dies hat keine direkten Auswirkungen 
auf die  Erlösobergrenzen wer-
den weiterhin netzbetreiberindividuell berechnet. 
Mehr- und Mindereinnahmen infolge der Verein-
heitlichung der Entgelte werden durch einen mitun-
ter als horizontale Kostenwälzung bezeichneten 
Mechanismus unter den ÜNB ausgeglichen.) Für die 
Netz- und Umspannebenen der VNB wurden ähnli-
che Reformschritte ebenfalls intensiv diskutiert, 
bislang aber nicht umgesetzt. Es bleibt daher einst-
weilen bei den teilweise erheblichen regionalen Un-
terschieden der Netzentgeltniveaus. Eine Analyse 
der aktuellen Netzentgelte von 26 großen VNB zeigt, 
dass sich die einzelnen Entgeltkomponenten von 
Gebiet zu Gebiet teilweise um bis zu den Faktor 18 
unterscheiden, und zwar auf allen drei Netzebenen 
(Hoch-, Mittel- und Niederspannung). Welche Ent-
geltunterschiede sich hieraus für konkrete Fallbei-
spiele ergeben können, wird in Kapitel 3 dargestellt. 

Die Netzentgelte, die ein ÜNB oder VNB für eine von 
ihm betriebene Netz- oder Umspannebene ermittelt, 
werden nicht nur von den an diese Ebene direkt an-
geschlossenen Letztverbrauchern erhoben, sondern 
auch von den Betreibern nachgelagerter Ebenen. Auf 
diese Weise ergibt sich eine Beteiligung der Netz-
nutzerinnen und Netznutzer der nachgelagerten an 
den Kosten der vorgelagerten Ebenen. Dieses Prinzip 
wird als vertikale Kostenwälzung bezeichnet. Das 
Ausmaß der Kostenwälzung richtet sich somit nicht 

 
2 Die Netzebenen umfassen jeweils im Wesentlichen die 

Leitungen einer Spannungsstufe, wobei teilweise auch 
zwei Spannungsstufen und die zwischenliegenden 
Transformatoren zu einer Netzebene zusammengefasst 
werden. Umspannebenen dienen der Transformation der 
Spannung zwischen den Netzebenen. Gemäß StromNEV 
werden vier Netzebenen (Höchst-, Hoch-, Mittel- und 
Niederspannung) und drei Umspannebenen unterschie-
den. Jeder Netzanschlusspunkt eines Netznutzers ist ge-
nau einer dieser sieben Ebenen zugeordnet. Die ÜNB 

nach festen Vorgaben für die Kostenaufteilung, son-
dern ergibt sich aus der Höhe der Netzentgelte und 
dem Umfang der Stromtransporte von Ebene zu 
Ebene. 

2.2 Ermittlung von Leistungs- und  
Arbeitspreisen 

Die regulären Netzentgelte sind für alle Netznutzin-
nen und Netznutzer mit registrierender Leistungs-
messung (RLM-Kunden) in arbeits- und leistungs-
bezogene Entgelte unterteilt. (Von privaten 
Haushalten und anderen Verbrauchenden ohne RLM 
werden hingegen keine Leistungsentgelte, dafür aber 
meist Grundpreise erhoben.) Die Preisblätter der 
Netzbetreiber enthalten somit für RLM-Kunden für 
jede Netz- und Umspannebene Angaben zu 

→ Arbeitspreisen, die sich auf den gesamten 
Strombezug einer Netznutzerin oder eines Netz-
nutzers in einem Kalenderjahr (Jahresarbeit) be-
zieht und in Eurocent pro Kilowattstunde 
(ct/kWh) angegeben werden, und 

→ Leistungspreisen, die sich auf den höchsten in 
einem Kalenderjahr4 auftretenden Viertelstun-
denwert des Strombezugs beziehen und in Euro 
pro Kilowatt und Jahr (€/kWa) angegeben wer-
den. 

Dabei gelten nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer 
einer Netz- oder Umspannebene die gleichen Preise, 
sondern es wird nach der Benutzungsdauer unter-
schieden. Dies ist der Quotient aus Jahresarbeit und 
Jahreshöchstleistung eines Verbrauchers. Die Be-
nutzungsdauer wird in Jahresbenutzungsstunden 

betreiben die Netzebene Höchstspannung und teilweise 
die Umspannebene Höchst-/Hochspannung. Die übri-
gen Ebenen werden von den VNB betrieben. 

4  Neben diesen Jahresleistungspreisen bieten die Netzbe-
treiber für Verbraucher:innen mit saisonal schwanken-
dem Strombezug auch eine Abrechnung auf Basis von 
Monatsleistungspreisen an. 
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(h/a) angegeben und vermittelt ein Bild davon, wie 
gleichmäßig das Bezugsprofil eines Verbrauchers ist. 
Bei vollkommen gleichmäßigem Strombezug kann 
theoretisch eine maximale Benutzungsdauer von 
8.760 h/a erreicht werden. Reale Benutzungsdauern 
liegen je nach Verbrauchertyp mehr oder weniger 
weit unter diesem Maximalwert. Bei den Netzent-
gelten wird die Benutzungsdauer in der Weise be-
rücksichtigt, dass unterschiedliche Arbeits- und 
Leistungspreise für die Bereiche unterhalb und 
oberhalb des Benutzungsdauer-Schwellenwerts von 
2.500 h/a angegeben werden. Die Preise für diese 
beiden Bereiche werden gemäß Anlage 4 StromNEV 
anhand einer von jedem Netzbetreiber zu ermitteln-
den Gleichzeitigkeitsfunktion kalkuliert. 

Ausgangspunkt ist hierbei das in der Energiewirt-
schaft seit Langem bekannte Prinzip der Höchst-
lastbeitragskalkulation. Es sieht vor, dass die  
Kosten durch die Stromverbrauchenden näherungs-
weise gemäß ihren Beiträgen zur zeitgleichen 
Höchstlast im betrachteten Netz getragen werden 
sollen. (Dieser Ansatz ist grundsätzlich plausibel, hat 
aber auch Schwächen; für eine vertiefte Diskussion 
sei auf [4] verwiesen.) 

Bei der Anwendung dieses Prinzips werden übli-
cherweise nicht die tatsächlichen, durch Leistungs-
messung ermittelbaren Höchstlastbeiträge der Ver-
braucherinnen und Verbraucher berücksichtigt, 
sondern typische Gleichzeitigkeitsgrade je Ver-
brauchergruppe angesetzt. Als Gleichzeitigkeitsgrad 
wird das Verhältnis des Höchstlastbeitrags eines 
Verbrauchenden zu seiner individuellen Jahres-
höchstleistung bezeichnet. Die StromNEV sieht 
hierzu vor, dass die Gleichzeitigkeitsgrade der Ver-
braucherinnen und Verbraucher auf Grundlage der 
Benutzungsdauern ihres Strombezugs geschätzt 
werden. Abbildung 2 veranschaulicht dies schema-
tisch. Wenn die tatsächlichen Gleichzeitigkeitsgrade 
der einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher 
über der Benutzungsdauer aufgetragen werden, wie 
hier durch Kreuze veranschaulicht, ergibt sich eine 
Verteilung mit großer Streuung. Für diese Verteilung 

wird nun eine Näherung in Form der hier als durch-
gehende Linie eingetragenen Gleichzeitigkeitsfunk-
tion, die aus zwei Geradenabschnitten besteht,  
vorgenommen. So lässt sich bei gegebener Benut-
zungsdauer ein zugehöriger Gleichzeitigkeitsgrad 
eindeutig ermitteln. 

Die StromNEV enthält weitere Vorgaben für die 
konkrete Ausgestaltung dieser Funktion: Der 
Gleichzeitigkeitsgrad für die Benutzungsdauer 0 
muss zwischen 0 und 0,2 liegen, und der „Knick-
punkt“ der Funktion liegt bei einer Benutzungsdauer 
von 2.500 h/a. Für die Benutzungsdauer 8.760 h/a 
ergibt sich definitionsgemäß ein Gleichzeitigkeits-
grad von 1. Es ist Aufgabe der Netzbetreiber, diese 
Gleichzeitigkeitsfunktion für jede ihrer Netz- und 
Umspannebenen nach diesen Vorgaben auszugestal-
ten. Dies muss so erfolgen, dass sich bei Anwendung 
der Funktion auf die tatsächlichen Höchstleistungen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher insgesamt 
genau die tatsächliche zeitgleiche Höchstlast ergibt. 

Auf Grundlage dieser Funktion lassen sich die Netz-
entgelte in Form je eines Leistungs- und eines Ar-
beitspreises für die Bereiche unterhalb und oberhalb 
von 2.500 h/a darstellen. Im unteren Bereich ist der 
Leistungspreis niedriger und dafür der Arbeitspreis 
höher als im oberen Bereich. Für Verbraucherinnen 
und Verbraucher, die durch Änderungen ihres Be-
zugsprofils den Schwellenwert 2.500 h/a über- oder 
unterschreiten, ergibt sich eine sprunghafte Ände-
rung der Preisverhältnisse. Dies führt zwar nicht zu 
einer sprunghaften Änderung der Kostenbelastung, 
denn die Funktion ist so konzipiert, dass sich bei 
beiden Leistungs-/Arbeitspreiskombinationen für 
2.500 h/a genau das gleiche Jahresentgelt ergibt. 
Sehr wohl ändern sich an diesem Punkt aber die An-
reizwirkungen, denn diese hängen von der Höhe der 
einzelnen Entgeltkomponenten ab. So vermittelt der 
Leistungspreis, der oberhalb der Schwelle oft erheb-
lich höher ist als darunter, einen Anreiz für einen 
möglichst gleichmäßigen Strombezug. Dieser Anreiz 
kann so stark sein, dass es sich für Verbraucherin-
nen und Verbraucher lohnt, hohen Aufwand zum 
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Beispiel im Bereich der Prozesssteuerung zu treiben, 
um ein gleichmäßigeres Verbrauchsprofil zu errei-
chen. Dagegen beziehen sich die vom Arbeitspreis 
ausgehenden Anreize immer nur auf den Strombe-
zug innerhalb einer Viertelstunde und nicht auf zeit-
punktübergreifende Eigenschaften des Verbrauch-
sprofils. Die bei vielen VNB drastischen Sprünge der 
beiden Preiskomponenten an der Schwelle 2.500 h/a 
sind daher ein gravierendes Hindernis für die 
Schaffung konsistenter Anreize für die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. 

Zudem ist offensichtlich, dass dieses Modell zur Er-
mittlung von Gleichzeitigkeitsgraden die tatsächli-
chen Höchstlastbeiträge nur in grober Näherung ab-
bildet. Es berücksichtigt auch nicht, dass diejenigen, 
die über Flexibilität verfügen, ihre Benutzungsdauer 
beeinflussen können. Es wurde zu einer Zeit konzi-
piert, als Flexibilität bei Verbraucherinnen und Ver-
brauchern keine große Rolle spielte und die Schaf-
fung sachgerechter Anreize für die Entscheidungen 
der Netznutzerinnen und Netznutzer nicht im Fokus 

stand. Das primäre Ziel war vielmehr, eine im Gro-
ßen und Ganzen als verursachungsgerecht empfun-
dene Kostenallokation herbeizuführen. 

Das Modell trägt außerdem – neben anderen Ein-
flussfaktoren – zur Spreizung der Preisgefüge unter 
den VNB bei. Der Ermessensspielraum der Netzbe-
treiber bei der Ausgestaltung der Gleichzeitigkeits-
funktion ist nämlich sehr gering. Er beschränkt sich 
darauf, einen der beiden Gleichzeitigkeitsgrade für 
die Benutzungsdauern 0 und 2.500 h/a innerhalb 
enger Grenzen zu wählen; der andere dieser Werte 
ergibt sich dann von selbst. Maßgeblich getrieben 
wird die Form der Funktion hingegen durch die Ver-
braucherstruktur, die von Netzgebiet zu Netzgebiet 
stark variiert. Die teilweise erheblichen Unter-
schiede bei den Relationen von Leistungs- und Ar-
beitspreisen unter und über 2.500 h/a sind daher 
weniger ein Zeichen mangelnden guten Willens der 
Netzbetreiber, sondern eine Folge der unterschiedli-
chen Verbraucherstrukturen. Dies wirkt sich 
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besonders stark in Ebenen mit nur wenigen Letzt-
verbrauchern und unterlagerten Netzen aus. 

2.3 Individuelle Netzentgelte 

Wie bereits erwähnt, sieht die StromNEV neben den 
Regelungen zu regulären Netzentgelten auch Son-
derregelungen für bestimmte Verbrauchergruppen 
vor. Diese Regelungen haben teilweise erhebliche 
Bedeutung. Hierzu gehören die Vorschriften nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 ff. StromNEV zur Ermittlung indi-
vidueller Netzentgelte für Verbraucherinnen und 
Verbraucher mit gleichmäßigem Strombezug. Da-
nach haben Netzbetreiber Großverbrauchern mit 
mehr als 10 GWh Jahresverbrauch und mindestens 
7.000 Jahresbenutzungsstunden individuelle Netz-
entgelte anzubieten. Die Mindesthöhe der individu-
ellen im Verhältnis zu den regulären Netzentgelten 
ist nach Benutzungsdauer gestaffelt und beträgt ab 
7.000 h/a 20 Prozent, ab 7.500 h/a 15 Prozent und ab 
8.000 h/a 10 Prozent. 

Diese sehr weitgehenden Entgeltreduktionen wer-
den allerdings nicht allen Betroffenen in voller Höhe 
gewährt. Vielmehr hängt die Höhe der individuellen 
Netzentgelte von weiteren Bedingungen ab, die die 
Bundesnetzagentur mit ihrer Festlegung BK4-13-739 
konkretisiert hat. Demnach richtet sich die Höhe der 
individuellen Netzentgelte nach den Kosten eines 
fiktiven „physikalischen Pfads“ vom Anschluss-
punkt eines Verbrauchers zu einer geeigneten 
Stromerzeugungsanlage. 

Im Ergebnis führt diese im Detail komplexe Regelung 
zu einem erheblichen Entlastungsvolumen für die 
betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher. Die 
ÜNB prognostizieren dieses Volumen für 2021 auf 
circa 875 Millionen Euro (siehe www.netztranspa-
renz.de). Diesem Volumen stehen keine auch nur an-
satzweise vergleichbaren Kosteneinsparungen im 
Netz durch die Eigenschaften dieser Verbraucherin-
nen und Verbraucher gegenüber. Refinanziert wird 

dieses Entlastungsvolumen von den Letztverbrau-
chern über eine arbeitsbezogene Umlage. 

Diese „Umlage nach § 19 Absatz 2 StromNEV“ deckt 
neben diesem Entlastungsvolumen auch die Entlas-
tungen, die auf die Regelungen zur atypischen 
Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV zu-
rückgehen und im Jahr 2021 gemäß Prognose der 
ÜNB rund 295 Millionen Euro betragen. Bei der aty-
pischen Netznutzung geht es um Netznutzerinnen 
und Netznutzer, die ihren Strombedarf vorwiegend 
außerhalb der typischen Hochlastzeiten decken. 
Diese Regelung ist für die weiteren Überlegungen in 
diesem Papier vor allem insofern interessant, als sie 
eine rudimentäre Form der zeitvariablen Netzent-
gelte konstituiert. Ausgestaltungsdetails hierzu fin-
den sich ebenfalls in der Festlegung BK4-13-739 der 
Bundesnetzagentur. Die Netzbetreiber definieren 
hierfür im Vorhinein Hochlastzeitfenster. Bei der 
Ermittlung der leistungsbezogenen Netzentgelte für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher, die diese 
Regelung nutzen, wird dann nur die innerhalb der 
Hochlastzeitfenster auftretende Höchstleistung be-
rücksichtigt. Darüber hinaus wird ihnen, falls ihre 
Benutzungsdauer unter 2.500 h/a liegt, die Option 
eingeräumt, ihr Entgelt auf Basis der für den Bereich 
oberhalb von 2.500 h/a geltenden Leistungs- und 
Arbeitspreise ermitteln zu lassen. So können Ver-
braucherinnen und Verbraucher, die überwiegend 
außerhalb der Hochlastzeitfenster Strom beziehen, 
ein sehr niedriges individuelles Netzentgelt errei-
chen. Dieses muss allerdings gemäß Verordnungs-
vorgabe mindestens 20 Prozent des regulären 
Netzentgelts betragen. 

2.4 Bewertung: Fokus auf fairer  
Kostenallokation 

Bereits an den oben skizzierten Elementen der 
Netzentgeltsystematik lässt sich erkennen, dass 
diese nicht primär das Ziel verfolgt, Anreize für 
netz- oder gesamtwirtschaftlich effiziente Ent-
scheidungen der Netznutzerinnen und Netznutzer 
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zu schaffen. Im Vordergrund steht vielmehr das Ziel, 
die Netzkosten (oder strenggenommen die Erlös-
obergrenzen) vollständig zu refinanzieren und dabei 
eine weitgehend als fair empfundene Kostenalloka-
tion zu erreichen. Diese Schwerpunktsetzung baut 
auf der Annahme auf, dass die Entscheidungen der 
meisten Netznutzerinnen und Netznutzer kaum 
preissensitiv gegenüber den Netzentgelten sind. So 
konnte bei der Gestaltung der Entgeltsystematik 
vornehmlich auf Verteilungswirkungen und sekun-
däre Kriterien wie die Kontinuität der Preisstruktu-
ren gegenüber denen vor der Liberalisierung der 
Stromversorgung Wert gelegt werden. 

Nur punktuell adressieren die Elemente der 
Netzentgeltsystematik explizit die Anreizwirkungen 
gegenüber den Netznutzerinnen und Netznutzern. 
Besonders ausgeprägt gilt dies für die Sonderrege-
lungen für Großverbraucher mit gleichmäßigem 
Strombezug. Für diese Verbrauchergruppe wurde 
anerkannt, dass sehr wohl eine starke Preissensiti-
vität besteht, bedingt durch globalen Wettbewerb 
und damit verbundene Risiken der Abwanderung 
ganzer Industriezweige. Um die in diesem Fall somit 
hochgradig relevanten Anreizwirkungen der Netz-
entgelte zu „korrigieren“, wurde vom Grundprinzip 
einer Kostenallokation nach einheitlichen Regeln für 
alle Verbraucherinnen und Verbraucher abgewi-
chen. Dabei wurde bewusst in Kauf genommen, dass 
die gewährten Ermäßigungen für die privilegierten 
Verbraucherinnen und Verbraucher durch die übri-
gen Verbrauchenden refinanziert werden müssen, in 
diesem Fall über eine Umlage. Diese Ermäßigungen 
folgen auch einer anderen Logik als der eines typi-
schen Finanzierungssystems, das allein auf eine 
faire Kostenallokation ausgelegt ist. So wird zum 
Beispiel bei dem Modell des physikalischen Pfads 
auf die im Einzelfall zu erwartenden Auswirkungen 
auf die Netzkosten abgestellt. Aus ökonomischer 
Sicht findet hier somit eine Grenzkosten- anstelle 
der für reine Finanzierungssysteme typischen 
Durchschnittskostenbetrachtung statt. 

Diese Überlegungen lassen ein prinzipielles Dilemma 
bei der Gestaltung der Netzentgelte erkennen: Es ist 
nicht möglich, jedem zu jedem Zeitpunkt ökono-
misch effiziente Anreize zu vermitteln und zugleich 
sicherzustellen, dass die Netzkosten über die Netz-
entgelte vollständig gedeckt werden. Unter ökono-
misch effizienten Anreizen werden dabei Preissig-
nale verstanden, die die netzseitigen 
Kostenwirkungen des Handelns der Verbraucherin-
nen und Verbraucher genau reflektieren. Das Prob-
lem besteht darin, dass diese Kostenwirkungen, so-
fern sie überhaupt eindeutig bestimmten 
Entscheidungen einzelner Verbraucherinnen und 
Verbraucher zugeordnet werden können, in den 
meisten Fällen sehr gering sind. In einzelnen Fällen 
können sie hingegen extrem hoch sein, weil bei-
spielsweise ein Neuanschluss zufällig den Rahmen 
der vorhandenen Netzkapazität überschreitet und 
einen Ausbau notwendig macht. Wenn dieses 
sprunghafte Verhalten der Netzkosten im Sinne ei-
nes „Solidarprinzips“ durch eine Durchschnittsbil-
dung über viele Einzelfälle verteilt wird, so ergibt 
sich bereits eine Abweichung der Netzentgelte von 
den im Einzelfall tatsächlich verursachten Kosten. 
Und auch dann würde sich voraussichtlich nicht an-
nähernd eine vollständige Kostendeckung ergeben, 
da auch diese „durchschnittlichen Grenzkosten“ im-
mer weiter abnehmen, je weiter ein Netz bereits 
ausgebaut ist. 

Daher werden die (regulären) Netzentgelte nicht 
nach einem Grenzkostenansatz, sondern als Durch-
schnittspreise auf Basis der heutigen Netzkosten be-
rechnet, die auf Entscheidungen in der Vergangen-
heit beruhen. So wird die vollständige Refinan-
zierung der Netzkosten gewährleistet. Im Einzelfall 
können die Netzentgelte dadurch aber weit über den 
Netzkosten liegen, die Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit bestimmten Entscheidungen tatsäch-
lich verursachen. Problematisch wird dies insbeson-
dere dann, wenn hierdurch Entscheidungen 
gehemmt werden, die volkswirtschaftlich – auch 
unter Berücksichtigung der Netzkosten – vorteilhaft 
wären. Ebenso problematisch ist es, wenn 
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Verbraucherinnen und Verbraucher kostenintensive 
Maßnahmen ergreifen, um Netzentgelte einzuspa-
ren, ohne dass hierdurch vergleichbar hohe volks-
wirtschaftliche Einsparungen erzielt werden kön-
nen. 

Dass solche kontraproduktiven Anreizwirkungen 
bei der heutigen Netzentgeltsystematik gerade im 
Hinblick auf energiewenderelevante Verbrauchs-
einrichtungen tatsächlich auftreten können, soll 
nachfolgend anhand von Fallbeispielen veranschau-
licht werden. Wie anschließend diskutiert wird, lässt 
sich diese Problematik möglicherweise nur dadurch 
lösen, dass punktuell, also für bestimmte Formen des 
Verbrauchsverhaltens oder für bestimmte Ver-
brauchseinrichtungen, gezielte Abweichungen ge-
genüber den regulären Netzentgelten eingeräumt 
werden. 

3 Auswirkungen auf energiewende-
relevante Technologien 

Die Anreizwirkungen, die von Netzentgelten und 
anderen Strompreisbestandteilen ausgehen, spielen 
dann eine Rolle, wenn Verbraucherinnen und Ver-
braucher Entscheidungen treffen müssen, die ihren 
Stromverbrauch beeinflussen. Dies geschieht im 
Prinzip andauernd. Selbst kleinste Entscheidungen 
über das Ein- oder Ausschalten von Verbrauchsein-
richtungen wirken sich auf den Stromverbrauch aus. 
Weniger häufig, aber dafür mit größeren Auswir-
kungen entscheiden Verbraucherinnen und Ver-
braucher über Investitionen in neue oder Anpassun-
gen bestehender Verbrauchseinrichtungen und über 
deren Standorte. 

Auch energiewenderelevante Entwicklungen wie die 
Elektrifizierung weiterer Verbrauchssektoren und 
die Nutzung sektorenkoppelnder Technologien er-
fordern Investitions- und Einsatzentscheidungen 
durch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Dies 
betrifft zum Beispiel Verbrauchseinrichtungen wie 
Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion, 

Anlagen für die strombasierte Wärme- und Kälte-
versorgung von Gebäuden und industriellen Prozes-
sen und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge. 
Diese Technologien bringen teilweise Flexibilität bei 
ihrem Betrieb mit sich, beispielsweise durch Batte-
riespeicher in Elektrofahrzeugen und Möglichkeiten 
der Speicherung strombasiert erzeugter Gase, 
Wärme und Kälte. Diese Flexibilität kann, wie be-
reits erwähnt, nicht nur für die jeweiligen Eigentü-
mer Nutzen stiften, sondern durch marktorientier-
ten oder netzdienlichen Einsatz auch für das 
gesamte Energieversorgungssystem. Teilweise wird 
der Zubau dieser neuartigen Verbrauchseinrichtun-
gen sogar bewusst mit dem Ziel diskutiert und vo-
rangetrieben, den Verbrauch im Hinblick auf das 
schwankende Erneuerbare-Energien-Dargebot zu 
flexibilisieren. Das Potenzial für verbrauchsseitige 
Flexibilität kann darüber hinaus gesteigert werden, 
indem auch bereits vorhandene Verbrauchseinrich-
tungen etwa in der Industrie flexibilisiert werden. 
Dieses Potenzial dürfte in der Vergangenheit vor al-
lem deswegen ungenutzt (und teilweise auch uner-
kannt) geblieben sein, weil es an ausreichenden 
wirtschaftlichen Anreizen mangelte. 

Mit dem Bedarf nach energiewendeförderlichen 
Entscheidungen durch die Verbraucherinnen und 
Verbraucher wächst somit auch die Bedeutung der 
Anreizwirkungen, die von den Strompreisen ausge-
hen. Die preislichen Anreize müssen sachgerecht 
ausgestaltet und bestehende Fehlanreize müssen be-
seitigt werden, damit es sich für den einzelnen Ver-
braucher lohnt, neuartige Technologien zu nutzen 
und Flexibilität bereitzustellen. Dies ist selbst dann 
sinnvoll, wenn bestimmte Technologieentscheidun-
gen mittel- bis langfristig durch ordnungsrechtliche 
Vorgaben erzwungen werden. Auch dann spielen 
sich Entwicklungen schneller ab, wenn Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ein eigenes wirtschaftliches 
Interesse daran haben. 

Aus dieser Perspektive betrachtet, weist die heutige 
Netzentgeltsystematik teilweise gravierende 



Agora Energiewende |  Zukünftige Anforderungen an eine energiewendegerechte Netzkostenallokation 

 
15 

Anreizmängel auf, wie in den folgenden Abschnitten 
anhand von Fallbeispielen verdeutlicht wird. 

3.1 Flexibilitätshemmnisse durch  
reguläre Netzentgelte –  
Fallbeispiel Elektrodenkessel 

Als Beispiel für eine Elektrifizierungsoption im in-
dustriellen Bereich, mit der zugleich Flexibilität für 
das Energieversorgungssystem erschlossen werden 
kann, wird der Zubau eines Elektrodenkessels zu-
sätzlich zu einem bestehenden Gaskessel zur Erzeu-
gung von Mitteltemperaturwärme betrachtet. Hier-
durch verschafft sich ein industrieller Verbraucher 
die Möglichkeit, situationsabhängig zwischen der 
gas- und der strombetriebenen Wärmeerzeugung 
hin und her zu wechseln und so auf die Marktbedin-
gungen zu reagieren. 

Aus Klimaschutzperspektive ist der Einsatz des 
Elektrodenkessels immer dann sinnvoll, wenn auf-
grund hohen Erneuerbare-Energien-Dargebots die 
elektrische Wärmeerzeugung zu geringeren CO2-
Emissionen führt als die gasbetriebene. Diese Logik 
der Einsatzsteuerung wird zwar – zumindest ten-
denziell – von den Strommarktpreisen unterstützt, 
nicht aber von den Stromnetzentgelten. Die Netzent-
gelte hängen nicht von den Einsatzzeitpunkten, son-
dern von der Benutzungsdauer des Elektrodenkes-
sels ab. Sie vermitteln einen Anreiz, eine möglichst 
hohe Benutzungsdauer zu erreichen. 

Dies soll für einen Elektrodenkessel mit einer Leis-
tung von 20 MW und einem Anschluss an das Hoch-
spannungsnetz, hier beispielhaft im Gebiet des 
Netzbetreibers Westnetz GmbH, veranschaulicht 
werden. Es wird unterstellt, dass die Bezugsleistung 
des Elektrodenkessels in vollem Umfang die 
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Jahreshöchstleistung am Netzanschlusspunkt des 
Verbrauchenden erhöht, dass also keine wesentliche 
Durchmischung mit anderen Verbrauchseinrichtun-
gen stattfindet. 

Die regulären Netzentgelte für diese Verbrauchsein-
richtung belaufen sich beim aktuellen Preisstand je 
nach Benutzungsdauer auf bis zu 2,0 Millionen Euro. 
Hierzu trägt bei Benutzungsdauern über 2.500 h/a 
maßgeblich das Leistungsentgelt mit circa 1,8 Milli-
onen Euro bei. Im Bereich unter 2.500 h/a beträgt 
das Leistungsentgelt dagegen nur circa 0,2 Millionen 
Euro, sodass hier das arbeitsbezogene Entgelt eine 
größere Rolle spielt. Wenn die jährliche Summe der 
Netzentgelte auf die bezogene Strommenge umgelegt 
wird, so ergibt sich ein mit der Benutzungsdauer fal-
lender Verlauf. Abbildung 3 stellt diesen Verlauf dar, 
differenziert nach den Leistungs- und Arbeitspreis-
anteilen. Die Möglichkeit der Gewährung reduzierter 
Netzentgelte für gleichmäßigen Strombezug oberhalb 
von 7.000 h/a wird hier nicht berücksichtigt. 

Hier fällt als erstes auf, dass der Knickpunkt in der 
Gleichzeitigkeitsfunktion bei 2.500 h/a auch einen 
Knickpunkt im Verlauf der (gesamten) Netzentgelte 
pro Kilowattstunde verursacht. Diese „Verformung“ 
des Verlaufs ist ein sachlich nicht zu rechtfertigen-
des Artefakt, das sich durch die aus zwei Geraden-
abschnitten gebildete Gleichzeitigkeitsfunktion 
ergibt. 

Weitaus kritischer als der Knickpunkt im Verlauf 
der gesamten Entgelte pro Kilowattstunde ist aber, 
dass an dieser Stelle die Gewichte der beiden Ent-
geltkomponenten und damit auch deren Anreiz-
wirkungen „umkippen“: Während unterhalb von 
2.500 h/a – außer bei Benutzungsdauern weit unter 
1.000 h/a – das arbeitsbezogene Entgelt dominiert, 
ist oberhalb von 2.500 h/a praktisch nur das leis-
tungsbezogene Entgelt von Bedeutung. Für zwei 
Verbrauchseinrichtungen, die knapp unterhalb und 
knapp oberhalb von 2.500 h/a betrieben werden, er-
geben sich somit völlig unterschiedliche Anreizsitu-
ationen. 

Bei Benutzungsdauern über 2.500 h/a entsteht 
aufgrund der Dominanz des Leistungspreises ein 
starker Anreiz, eine möglichst hohe Benutzungs-
dauer zu erreichen. Ein solcher Anreiz für möglichst 
gleichmäßigen Strombezug wurde in der Vergan-
genheit als erstrebenswert angesehen. In einem Sys-
tem, das mehr und mehr auf die Bereitstellung von 
Flexibilität für netzdienliche und marktorientierte 
Zwecke angewiesen ist, ist er jedoch zunehmend 
kontraproduktiv. Problematisch ist hierbei, dass sich 
der Leistungspreis ausschließlich auf die individu-
elle Jahreshöchstleistung eines Verbrauchenden be-
zieht und nicht den aktuellen Netz- oder Systemzu-
stand reflektiert. Dem Verbrauchenden wird nicht 
signalisiert, zu welchen Zeitpunkten der Einsatz sei-
ner Verbrauchseinrichtung netz- oder systemseitig 
nachteilig wäre, etwa weil er zur Verschärfung eines 
Netzengpasses und somit zur Erhöhung der Eng-
passmanagementkosten beiträgt. 

Einen noch offensichtlicheren Fehlanreiz bewirkt 
der Leistungspreis bei Verbraucherinnen und Ver-
brauchern, die mehr als eine flexible Verbrauchsein-
richtung betreiben. Diese werden sich bemühen, den 
Einsatz ihrer Verbrauchseinrichtungen möglichst 
gleichmäßig über die Zeit zu verteilen, um ihre Jah-
reshöchstleistung zu minimieren. Hieraus kann sich 
ein starkes Hemmnis für Flexibilitätseinsätze in 
Form einer vorübergehenden Verbrauchsanhebung 
ergeben – etwa in Situationen mit hohem Erneuer-
bare-Energien-Dargebot. Die Stärke dieses Hemm-
nisses wächst paradoxerweise im Laufe eines Ka-
lenderjahres stetig an. Je später im Jahr die erste 
Gelegenheit für einen solchen Flexibilitätseinsatz 
auftritt, desto unwahrscheinlicher ist es nämlich, 
dass bis zum Jahresende hinreichend viele weitere 
Gelegenheiten auftreten werden, um trotz der Erhö-
hung des leistungsbezogenen Netzentgelts einen 
wirtschaftlichen Vorteil durch Bereitstellung der 
Flexibilität erzielen zu können. 

Der Leistungspreis führt somit dazu, dass Verbrau-
cherinnen und Verbraucher allein ihre individuelle 
Höchstleistung im Blick haben und ihre Flexibilität – 
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eventuell sogar unter eigens hierfür getriebenem 
Aufwand – primär dafür einsetzen, die Höchstleis-
tung möglichst gering zu halten. 

Ein Fehlanreiz in Bezug auf die Flexibilitätsnutzung 
ergibt sich aber auch bei Benutzungsdauern unter 
2.500 h/a. Der dort dominierende Arbeitspreis, der 
ebenfalls nicht vom Netz- und Systemzustand ab-
hängt, führt zu einer Kostenbelastung, die bei ande-
ren Flexibilitätsoptionen nicht in der gleichen Höhe 
auftritt. Beispielsweise würde eine Verbrauchserhö-
hung durch Einschaltung des betrachteten Elektro-
denkessels in diesem Benutzungsdauerbereich mit 
einem Arbeitspreis von mehr als 3 ct/kWh belastet. 
Demgegenüber würden Verbrauchserhöhungen bei 
anderen flexiblen Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, die eine Benutzungsdauer über 2.500 h/a er-
reichen, mit deutlich geringeren Arbeitspreisen be-
lastet. Die Flexibilität von Erzeugungsanlagen oder 
entgeltbefreiten Speichern kann sogar gänzlich frei 
von arbeitsbezogenen Netzentgelten eingesetzt wer-
den. Diese ungleichen Entgeltbelastungen können 
bewirken, dass die vorhandenen Flexibilitätsoptio-
nen volkswirtschaftlich suboptimal eingesetzt wer-
den. Dies kann sich etwa in Situationen mit hohem 
Erneuerbare-Energien-Angebot durch Zurückhal-
tung bestimmter Flexibilitätsoptionen oder durch 
unnötig hohe Kosten der eingesetzten Flexibilität 
äußern. 

3.2 Fehlanreize und Ortsabhängigkeit  
der Netzentgelte –  
Fallbeispiel Elektrolyseanlage 

Zur Erzeugung grünen Wasserstoffs werden in Zu-
kunft in großem Umfang Elektrolyseanlagen benö-
tigt. Hier soll als Fallbeispiel eine 100-MW-Anlage 
betrachtet werden, die ebenfalls (gerade noch) an das 

 
5  Die Übergangsregelungen nach § 118 Abs. 6 EnWG zur 

zeitlich befristeten Entgeltbefreiung für neue Elektroly-
seanlagen werden hier nicht berücksichtigt. Sie sollen in 
diesem Papier auch nicht umfassend bewertet werden, 
zielen aber erkennbar in erster Linie auf die 

Hochspannungsnetz angeschlossen werden kann. 
Die Analyse wird hier auf 24 ausgewählte große 
VNB ausgeweitet, die ein Hochspannungsnetz be-
treiben. Für die Benutzungsdauer werden nur die 
zwei Niveaus 2.000 und 3.000 h/a betrachtet. Wenn 
Elektrolyseanlagen nur in Zeitpunkten betrieben 
werden, in denen sich aufgrund hohen Erneuerba-
ren-Anteils insgesamt eine CO2-Einsparung gegen-
über der fossilen Wasserstofferzeugung ergibt, dürf-
ten in den nächsten Jahren maximal Benutzungs-
dauern in dieser Größenordnung erreichbar sein. 

Die jährlichen Netzentgelte5, die sich beim aktuellen 
Preisstand für eine solche Anlage bei den betrachte-
ten VNB ergeben würden, liegen bei 2.000 h/a im 
Bereich von circa 4 bis 13 Millionen Euro und bei 
3.000 h/a im Bereich von circa 5 bis 16 Millionen 
Euro. In Abbildung 4 ist dargestellt, welche Kosten-
belastungen pro Kilowattstunde Stromverbrauch 
sich hierdurch ergeben würden, aufgeschlüsselt 
nach Arbeits- und Leistungsentgelten. 

Diese Auswertung verdeutlicht wiederum den drasti-
schen Sprung in der Gewichtung der Entgeltkompo-
nenten bei der Benutzungsdauerschwelle 2.500 h/a. 
Die in Abschnitt 3.1 diskutierten Flexibilitätshemm-
nisse und Anreizdefizite treffen somit für Elektro-
lyseanlagen, die ebenfalls ausdrücklich für einen  
flexiblen, am Stromangebot orientierten Einsatz 
konzipiert werden, gleichermaßen zu. Es ist nach-
vollziehbar, dass daher – neben anderen Gründen – 
aktuell mit Blick auf die Umlagebefreiung über deut-
lich höhere Auslastungen dieser Anlagen diskutiert 
wird, als aus Sicht der Emissionsminderung ge-
rechtfertigt wäre. Der Anreiz, eine möglichst hohe 
Benutzungsdauer zu erreichen, würde zwar durch 
ebenfalls diskutierte Netzentgelt-Vergünstigungen 
oder -Befreiungen abgeschwächt. Jedoch würde 
auch hierdurch kein gezielter Anreiz vermittelt, den 

Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen und nicht auf die hier 
diskutierte Anreizsetzung für einen netz- und markt-
orientierten Betrieb. 
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Anlagenbetrieb am Ziel der Emissionsminderung 
auszurichten. 

Daneben verdeutlicht diese Abbildung, in welchem 
Ausmaß sich die Entgeltniveaus von VNB zu VNB 
unterscheiden. Bei beiden betrachteten Benutzungs-
dauern liegt zwischen den höchsten und niedrigsten 
auftretenden Entgelten ungefähr der Faktor drei. 
Dabei zeigt sich grob, wenn auch nicht durchgängig, 
die Tendenz, dass die Netzentgelte bei regionalen 
Netzbetreibern höher sind als bei großstädtischen 
und im Norden und Osten höher als im Süden und 
Westen. Wenn man bedenkt, dass mit Blick auf den 
großräumigen Nord-Süd-Engpass im Übertra-
gungsnetz ein Zubau solcher Verbrauchseinrichtun-
gen gerade im Norden und Osten vorteilhaft wäre, 
erscheint dies besonders kontraproduktiv. 

Die wirtschaftlichen Randbedingungen für derartige 
Verbrauchseinrichtungen sind somit hochgradig 
standortabhängig. Dies resultiert aber nicht aus ei-
nem gezielten Konzept der Standortsteuerung zur 
ganzheitlichen Optimierung des Versorgungssys-
tems, sondern aus den Gebietszuschnitten der VNB. 
Diese sind – teils auch zufallsbedingt – durch histori-
sche Entwicklungen und zeitlich veränderliche kom-
munalpolitische Interessen entstanden. Wesentliche 
Einflussfaktoren auf die Entgeltniveaus sind unter 
anderem die gebietstypischen Siedlungsstrukturen, 
Verbraucherstrukturen, Auslastungsgrade und Be-
triebsmittel-Altersstrukturen. Hierdurch treten er-
hebliche Niveauunterschiede teilweise sogar bei un-
mittelbar benachbarten VNB auf. 

Eine solche Art der Standortsteuerung kann mit 
Blick auf energiewenderelevante 
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Verbrauchseinrichtungen wohl kaum gewollt sein. 
Es könnte zwar argumentiert werden, die unter-
schiedlich hohen Entgeltniveaus reflektierten auch 
unterschiedlich hohe Kostenniveaus beim Netzaus-
bau. Demzufolge sei es angemessen, dass Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in „teureren“ Netzgebie-
ten höhere Netzkostenanteile in ihre 
Entscheidungen einpreisen, da ihr Verbrauchsver-
halten ja auch zu einem eventuellen Netzausbaube-
darf in diesen Gebieten beiträgt. Diese Argumenta-
tion ist aber angesichts der extremen Heterogenität 
der Gebietszuschnitte kaum haltbar. Wenn wirklich 
beabsichtigt wäre, die Gebietsabhängigkeit der 
Netzkosten gezielt abzubilden, müssten die Gebiete 
nach einheitlichen Prinzipien auf Basis geeigneter 
Strukturparameter abgegrenzt werden. Dass dies 
heute nicht der Fall ist, zeigt allein schon die Band-
breite der Gebietsgrößen der VNB von einzelnen 
kleinen Gemeindenetzen bis hin zu großen Flächen-
netzen mit der Ausdehnung ganzer Bundesländer. 

Es muss aber auch gar nicht erstrebenswert sein, die 
gebietsstrukturellen Einflüsse in den Netzentgeltni-
veaus abzubilden. Im Gegenteil: Bei anderen Net-
zinfrastrukturen wie der Telekommunikation oder 
der Bahninfrastruktur wird bewusst darauf verzich-
tet, Nutzerinnen und Nutzer in strukturell benach-
teiligten Gebieten mit den dort spezifisch höheren 
Infrastrukturkosten zu konfrontieren. Im Stromsek-
tor kommt noch hinzu, dass in manchen Gebieten ein 
großer Teil des Ausbaubedarfs gar nicht durch den 
lokalen Verbrauch, sondern durch die Integration 
von Erneuerbare-Energien-Anlagen und den erfor-
derlichen Abtransport des eingespeisten Stroms in 
andere Regionen verursacht wird. 

Die Frage, ob es dennoch valide Argumente für das 
heutige Prinzip der netzgebietsindividuellen Kalku-
lation von Netzentgelten gibt, soll hier nicht vertieft 
diskutiert werden. Es kann aber jedenfalls festgehal-
ten werden, dass mit der daraus resultierenden 
Spreizung der Entgeltniveaus keine sachgerechten 
Anreize für die Standortwahl geschaffen werden. 

3.3 Flexibilitätshemmnisse durch  
individuelle Netzentgelte –  
Fallbeispiel Großwärmepumpe 

Besonders gravierende Flexibilitätshemmnisse er-
geben sich aus den Regelungen zu individuellen 
Netzentgelten für gleichmäßigen Strombezug nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 ff. StromNEV. Hier können an den 
Benutzungsdauerschwellen 7.000, 7.500 und 
8.000 h/a große Sprünge zwischen den regulären 
und den verschiedenen Stufen der individuellen 
Netzentgelte auftreten. Dies gilt vor allem für Ver-
braucherinnen und Verbraucher, bei denen die ma-
ximal möglichen Absenkungen gemäß den Verord-
nungsvorgaben zum Tragen kommen. Wenn durch 
Flexibilisierung des Verbrauchsverhaltens eine die-
ser Schwellen unterschritten wird, können erhebli-
che Mehrkosten entstehen, da sich die individuellen 
Netzentgelte auf den gesamten Verbrauch beziehen. 
Wenn ein solches Risiko besteht, werden die Be-
troffenen allenfalls gegen eine sehr hohe Vergütung 
bereit sein, ihre Flexibilität marktorientiert oder 
netzdienlich bereitzustellen. Diese Problematik be-
trifft Flexibilität in beiden Richtungen: Sowohl vo-
rübergehende Absenkungen des Verbrauchs etwa 
bei Stromknappheit infolge einer „Dunkelflaute“ als 
auch – wenn hierdurch die Jahreshöchstleistung zu-
nimmt – Anhebungen des Verbrauchs in Situationen 
mit hohem Erneuerbare-Energien-Dargebot können 
bewirken, dass die Benutzungsdauer sinkt. 

Eine energiewenderelevante Technologieoption mit 
so hohen Benutzungsdauern könnte beispielsweise 
der Einsatz von Großwärmepumpen zur Erzeugung 
von Niedrigtemperaturwärme sein. Wärmepumpen 
sind in der Regel mit thermischen Speichern ver-
bunden und daher gut geeignet, Flexibilität in Form 
einer vorübergehenden Leistungsabsenkung bereit-
zustellen. Die Nutzung dieser Flexibilität muss nicht 
zwangsläufig dazu führen, dass die Benutzungsdauer 
der Anlage abnimmt. Dies kann aber der Fall sein, 
wenn beispielsweise vorübergehend auf die Wär-
mebereitstellung verzichtet oder ersatzweise eine 
andere Wärmequelle eingesetzt werden kann. In 
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diesem Fall würde bei einer Wärmepumpe, deren 
Betreiberin oder dessen Betreiber von reduzierten 
Netzentgelten für gleichmäßigen Strombezug profi-
tiert, das oben skizzierte Hemmnis auftreten. 

Um die Größenordnung der Kostenwirkungen zu 
verdeutlichen, sei angenommen, dass eine solche 
Wärmepumpe eine Leistung von 30 MW hat und an 
das Hochspannungsnetz angeschlossen ist. Als 
Netzbetreiber wird wieder die Westnetz GmbH be-
trachtet. Beim aktuellen Preisstand würde das regu-
läre Netzentgelt für diese Verbrauchseinrichtung bei 
einer Benutzungsdauer von knapp unter 7.000 h/a 
nahezu 3,0 Millionen Euro betragen. Das individuelle 
Netzentgelt würde – sofern die zulässigen Reduktio-
nen gemäß Verordnung voll ausgeschöpft werden 
können – oberhalb von 7.000 h/a circa 0,60 Millio-
nen Euro, oberhalb von 7.500 h/a circa 0,45 Millio-
nen Euro und oberhalb von 8.000 h/a nur noch  
0,30 Millionen Euro betragen. Es ist offensichtlich, 
dass die Unterschreitung einer dieser Schwellen 
gravierende Auswirkungen auf die Kostenbelastung 
hätte. Hieraus kann sich ein prohibitives Hemmnis 
für die Flexibilitätsbereitstellung ergeben. 

Ein solcher Fehlanreiz kann nicht nur bei Ver-
brauchseinrichtungen auftreten, die für sich genom-
men eine sehr hohe Benutzungsdauer haben. Sie tre-
ten auch dann auf, wenn ein Verbrauchender, der 
bereits im Ausgangszustand von individuellen Netz-
entgelten profitiert, erwägt, eine Verbrauchseinrich-
tung mit einer deutlich geringeren Benutzungsdauer 
zuzubauen. Dies könnte beispielsweise eine Anlage 
der in den Abschnitten 3.1 und 3.2 betrachteten Art 
sein, die bewusst auf eine flexible Einsatzweise aus-
gerichtet ist. Der Zubau einer solchen Anlage könnte 
dazu führen, dass die Benutzungsdauer des Verbrau-
chenden an seinem bestehenden Netzanschluss-
punkt absinkt und eine der oben genannten Schwel-
len unterschreitet. Dies könnte die 
Wirtschaftlichkeit der Investition so stark beein-
trächtigt, dass der Verbrauchende darauf verzichtet. 
Die Alternative, für die neue Verbrauchseinrichtung 
einen eigenen Netzanschlusspunkt zu errichten, 

würde diese Wirkung zwar vermeiden, aber eben-
falls erhebliche Mehrkosten verursachen. 

Diese flexibilitätshemmenden Wirkungen der Rege-
lungen zu individuellen Netzentgelten wurden in 
den vergangenen Jahren bereits vielfach diskutiert, 
jedoch noch nicht gelöst. Sie sind letztlich darauf zu-
rückzuführen, dass mit diesem Instrument ein 
gleichmäßiger Strombezug übermäßig stark belohnt 
wird. Dieser Anreiz ist mit dem zunehmenden Flexi-
bilitätsbedarf im Stromversorgungssystem nicht 
mehr kompatibel. 

3.4 Investitionshemmnisse für  
unflexible Verbraucher –  
Fallbeispiel Schnellladeinfrastruktur 

Neben den zuvor diskutierten flexiblen Verbrauchs-
einrichtungen werden auch solche Verbrauchsein-
richtungen für die Energiewende relevant sein, die 
kaum oder gar nicht flexibel betrieben werden kön-
nen. Ein Beispiel hierfür sind Schnellladepunkte für 
Elektrofahrzeuge an öffentlich zugänglichen Stand-
orten wie Autobahnraststätten. Auch für solche Ver-
braucher können die Netzentgelte erhebliche Kos-
tenbelastungen darstellen, die zu Investitions-
zurückhaltung führen können. Dabei sind speziell 
bei der Schnellladeinfrastruktur wiederum die leis-
tungsbezogenen Entgelte problematisch, da hier an-
fangs voraussichtlich mit sehr geringen Benut-
zungsdauern von wenigen Hundert h/a zu rechnen 
ist. Selbst bei einer Nutzungsintensität in der Grö-
ßenordnung von durchschnittlich 1.500 halbstündi-
gen Ladevorgängen im Jahr, die bereits relativ hoch 
erscheint, ergibt sich eine Benutzungsdauer von nur 
rund 750 h/a. 
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Um diese Wirkungen zu veranschaulichen, stellt  
Abbildung 5 die Netzentgelte pro Kilowattstunde 
Stromverbrauch dar, die sich für Schnellladepunkte 
mit Benutzungsdauern von 375 h/a und 750 h/a in 
den Gebieten von 26 ausgewählten großen VNB  
ergeben würden. Auch hier liegt der Preisstand für 
2021 zugrunde. Es wird unterstellt, dass ein Netzan-

schluss jeweils nicht für einen einzelnen, sondern 
für mehrere Ladepunkte genutzt würde. Hieraus 
folgt bei Leistungen je Ladepunkt von 150 kW oder 
mehr, dass ein Anschluss an das Mittelspannungs-
netz erforderlich wäre. Kosten für die Umspannung 
und Verteilung vor Ort sind hier nicht berücksich-
tigt. 

Die Abbildung zeigt, dass bereits der Arbeitspreis mit 
je nach Netzgebiet bis zu rund 6 ct/kWh eine rele-
vante Kostenbelastung in ähnlicher Größenordnung 
wie die heutigen durchschnittlichen Gestehungs-
kosten von Windenergie- oder PV-Anlagen 

ausmachen kann. Ein noch höherer Kostenanteil von 
bis zu rund 10 ct/kWh ergibt sich in vielen Gebieten 
bei einer Benutzungsdauer von 375 h/a aus dem leis-
tungsbezogenen Netzentgelt. Bei einer Benutzungs-
dauer von 750 h/a ist dieser Anteil weiterhin hoch, 
aber nicht mehr so dominant. 

Es könnte eingewandt werden, dass diese Kostenbe-
lastung die netzseitigen Kostenwirkungen des Zu-
baus dieser Verbrauchseinrichtungen reflektiere 
und daher hinzunehmen sei. Dieser Einwand ist je-
doch, wie in Abschnitt 2.4 diskutiert, aus verschie-
denen Gründen nicht haltbar. Unter anderem ist ge-
rade bei schwach ausgelasteten Schnellladepunkten 
kaum zu erwarten, dass die zeitgleiche Netzhöchst-
last hierdurch stark angehoben wird. Zudem erfor-
dert der Anschluss der Ladepunkte unter der Prä-
misse, dass diese an bereits erschlossenen 
Standorten errichtet werden, keinen strukturellen 
Ausbau des Netzes. 
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Darüber hinaus wird auch hier ersichtlich, wie stark 
sich die Entgeltniveaus von Netzgebiet zu Netzgebiet 
unterscheiden. Dies kann, wie am Beispiel der Elekt-
rolyseanlagen diskutiert, Anreize hinsichtlich der 
Standortwahl auslösen, die sich kaum sachlich 
rechtfertigen lassen und für eine flächendeckende 
Versorgung mit Schnellladeinfrastruktur kontrapro-
duktiv sein können. 

4 Handlungsoptionen 

In der Debatte über die Netzentgeltsystematik wur-
den bereits vielfältige Reformoptionen vorgeschla-
gen, die jedoch überwiegend andere als die in diesem 
Papier fokussierten Problemfelder adressieren und 
diese auch allenfalls punktuell lindern, aber nicht 
befriedigend lösen würden. Um dies zu verdeutli-
chen, werden in Abschnitt 4.1 einige vieldiskutierte 
Optionen und ihre Wirkungen skizziert. 

Dies schließt jedoch nicht die Option einer zeitvari-
ablen Gestaltung der Netzentgelte ein, denn dieser 
Ansatz zur Schaffung von Flexibilitätsanreizen ist 
sehr vielversprechend. In der letzten Zeit wurde 
hierüber in erster Linie mit Blick auf die Vermeidung 
oder Abschwächung von Netzengpässen diskutiert. 
Wie in Abschnitt 4.2 erörtert wird, kann darüber 
hinaus aber auch in Erwägung gezogen werden, 
durch zeitvariable Netzentgelte gezielte Anreize für 
einen marktorientierten Flexibilitätseinsatz zu ver-
mitteln oder zumindest Hemmnisse für einen sol-
chen Flexibilitätseinsatz abzubauen. Zeitvariable 
Netzentgelte können zudem auch ortsabhängig dif-
ferenzierte Anreize schaffen; hierbei wären aller-
dings Wechselwirkungen mit der heutigen örtlichen 
Spreizung der Entgeltniveaus zu beachten. 

Für bestimmte Verbrauchseinrichtungen, die eben-
falls energiewenderelevant sind, aber nur geringe 
Flexibilität beim Einsatz aufweisen, ließen sich al-
lein hierdurch allerdings eventuell keine ausrei-
chenden Verbesserungen erzielen. Hier kann erwo-
gen werden, Verbraucherinnen und Verbrauchern 

ähnlich wie bei den heutigen Sonderregelungen für 
die stromintensive Industrie Vergünstigungen oder 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei den Netzentgel-
ten einzuräumen. Hiermit befasst sich Abschnitt 4.3. 

Abschließend wird in Abschnitt 4.4 diskutiert, wel-
che Auswirkungen die vorgeschlagenen Reformop-
tionen auf die Deckung der Netzkosten haben kön-
nen und welche Ansätze zur Refinanzierung der 
gewährten Entlastungen in Betracht gezogen werden 
können. 

4.1 Anpassungen im Bereich der  
Entgeltstruktur 

Viele der in den letzten Jahren diskutierten Vor-
schläge zur Anpassung der Netzentgeltsystematik 
zielen auf eine Änderung der Entgeltstruktur, das 
heißt der Einteilung in Entgeltkomponenten und de-
ren Gewichtung. Darüber hinaus liegen auch Vor-
schläge zur Reform der Sonderregelungen für die 
stromintensive Industrie vor. Nachfolgend wird dar-
gelegt, warum diese Reformoptionen nicht dazu aus-
reichen würden, die hier diskutierten Defizite bei 
den Anreizwirkungen der Netzentgelte umfassend 
zu beseitigen. 

Gewichtung von Leistungs- und Arbeitspreis 

Die Höhe des Leistungspreises bei den Netzentgelten 
ergibt sich, wie in Abschnitt 2.2 erläutert, aus der 
unterstellten Gleichzeitigkeitsfunktion. Netzbetrei-
ber haben hierbei einen gewissen Ausgestaltungs-
spielraum. Dieser Spielraum ist faktisch allerdings 
relativ gering und wirkt vor allem nicht in eine ein-
deutige Richtung: Wenn zum Beispiel der Leistungs-
preis für Benutzungsdauern unter 2.500 h/a im Rah-
men des bestehenden Spielraums abgesenkt wird, so 
muss er für Benutzungsdauern über 2.500 h/a ange-
hoben werden – und umgekehrt. Ansonsten könnte 
die Bedingung, dass die Summe aller mit den Gleich-
zeitigkeitsgraden multiplizierten individuellen 
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Jahreshöchstleistungen die zeitgleiche Netzhöchst-
last ergeben muss, nicht erfüllt werden. 

Allein durch gezielte Ausnutzung dieser Freiheits-
grade (zu der die VNB keinen speziellen Anreiz ha-
ben) lässt sich somit nicht für alle Verbrauchergrup-
pen gleichzeitig eine Absenkung der Leistungspreise 
erzielen. Dies wäre nur erreichbar, indem die Vorga-
ben für die Gleichzeitigkeitsfunktion angepasst 
werden oder dieses Modell gänzlich aufgegeben 
wird. Es könnte beispielsweise durch feste Vorgaben 
für die Erlösanteile, die über die Leistungs- und Ar-
beitsentgelte erzielt werden, ersetzt werden. Hier-
durch würde dann auch der Knickpunkt der Gleich-
zeitigkeitsfunktion entfallen, der heute zu einem 
schwer zu rechtfertigenden Umkippen der Anreiz-
wirkungen bei der Benutzungsdauer 2.500 h/a führt. 
Es wäre sogar denkbar und grundsätzlich auch nicht 
abwegig, auf leistungsbezogene Netzentgelte voll-
ständig zu verzichten. 

Im Gegenzug zu einer solchen generellen Absenkung 
oder sogar Abschaffung der Leistungspreise müssten 
allerdings die Arbeitspreise angehoben werden, so-
fern keine neuen Entgeltkomponenten eingeführt 
werden. Diese Anhebung könnte unter Umständen 
sehr erheblich sein und würde die arbeitsbezogene 
Kostenbelastung des Energieträgers Strom, die heute 
bereits sehr hoch ist, weiter steigern. Auch dies kann 
mit Blick auf die Elektrifizierung und Sektoren-
kopplung kontraproduktive Anreize auslösen. Ein 
hoher, nicht zeitvariabler Arbeitspreis ist auch mit 
Blick auf die Flexibilitätsbereitstellung nicht ziel-
führend, denn er kann die Anreize für den Einsatz 
verbrauchsseitiger Flexibilität im Vergleich zu sons-
tigen, nicht mit Netzentgelten belasteten Flexibili-
tätsoptionen verzerren. 

Eine befriedigende Lösung für die aufgezeigten Defi-
zite wird daher durch eine reine Umschichtung zwi-
schen (Jahres-)Leistungspreisen und nicht zeitvari-
ablen Arbeitspreisen nicht zu erreichen sein. 

Einführung neuer Entgeltkomponenten 

Der unerwünschte Effekt, dass bei einer generellen 
Absenkung der Leistungspreise die Arbeitspreise 
angehoben werden müssten, ließe sich vermeiden, 
indem neue Entgeltkomponenten eingeführt werden, 
die nicht vom Umfang des Strombezugs abhängen. 
Solche Entgeltkomponenten könnten sich stattdes-
sen auf Eigenschaften des Netzanschlusses eines 
Verbrauchers beziehen. Hierzu kämen vor allem 
Grundpreise, die in einheitlicher Höhe pro Netzan-
schlusspunkt erhoben werden, und sogenannte Ka-
pazitätspreise infrage. Letztere beziehen sich auf die 
zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer:in 
vereinbarte Netzanschlusskapazität (NAK). Die NAK 
ist eine Leistungsangabe in kW oder MW, sodass 
sich hier Preise mit der gleichen Einheit wie bei 
Leistungspreisen ergeben. Diese Entgeltkomponente 
würde jedoch nicht vom tatsächlichen Strombezug 
und somit auch nicht unmittelbar von eventuellen 
Flexibilitätseinsätzen beeinflusst. 

Die Einführung derartiger Entgeltkomponenten ist, 
wie in [4] diskutiert, durchaus erwägenswert, unab-
hängig von der Frage, wie die dann mögliche Absen-
kung der heutigen Entgeltkomponenten auf die Leis-
tungs- und Arbeitspreise verteilt würde. Solche 
„fixeren“ Entgeltkomponenten würden reflektieren, 
dass ein wesentlicher Teil der Netzkosten gar nicht 
von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Netzes, 
sondern von seiner Struktur abhängt. Vereinfacht 
ausgedrückt entsteht ein großer Teil der Netzkosten 
bereits allein dadurch, dass alle Netznutzerinnen und 
Netznutzer miteinander verbunden werden. 

Eine Kehrseite der Einführung solcher Entgelte wäre 
allerdings, dass dies zu starken Umverteilungswir-
kungen gegenüber dem Status quo und zu dement-
sprechend intensiven Diskussionen führen würde. 
Dies gilt besonders für Grundpreise, die – anders als 
alle anderen Entgeltkomponenten – gar nicht vom 
leistungs- oder arbeitsmäßigen Umfang der Netz-
nutzung abhängen. Der tatsächliche Spielraum für 
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Umschichtungen dieser Art ist daher voraussichtlich 
relativ begrenzt. 

Im Hinblick auf Kapazitätspreise ist zudem zu be-
achten, dass hiermit voraussichtlich nur eine be-
schränkte Entkopplung der Entgeltzahlungen vom 
Umfang der Netzinanspruchnahme erreicht würde. 
Es dürfte nämlich unumgänglich sein, Anschluss-
nehmern die Möglichkeit einzuräumen, die verein-
barte NAK in Abständen von jeweils einem oder we-
nigen Jahren an ihren Bedarf anzupassen. Dabei 
könnte zwar erwogen werden, übermäßig häufigen 
Anpassungen vorzubeugen, indem zusätzlich ein-
malige, ebenfalls auf die NAK bezogene Zahlungen 
ähnlich den heutigen Baukostenzuschüssen erhoben 
werden. Auch dann ist aber zu erwarten, dass Ver-
braucherinnen und Verbraucher die NAK möglichst 
knapp wählen und zumindest allmählich ihrem er-
warteten Maximalbedarf anpassen werden. Eine 
knapp gewählte NAK schränkt wiederum den Spiel-
raum für kurzfristige Flexibilitätseinsätze in Rich-
tung einer Verbrauchserhöhung – etwa durch vo-
rübergehende Erhöhung der Produktionskapazität – 
ein. Daher könnte ein Kapazitätspreis in abge-
schwächter Form ähnliche Flexibilitätshemmnisse 
verursachen wie heute der Leistungspreis. 

Individuelle Netzentgelte 

Wie zuvor erörtert, führen die heutigen Regelungen 
der Netzentgeltsystematik bei den stromintensiven 
Verbrauchern, die von individuellen Netzentgelten 
nach § 19 Abs. 2 Satz 2 ff. StromNEV profitieren, zu 
besonders gravierenden Flexibilitätshemmnissen. 
Um dem zu begegnen, wurden in den letzten Jahren 
verschiedene Reformoptionen diskutiert. In [5] wer-
den etwa folgende Ansätze vorgeschlagen: 

→ An den Benutzungsdauer-Schwellen, an denen 
sich heute die Vorgaben für die Mindesthöhe der 
individuellen Entgelte abrupt ändern, könnten 
stattdessen gleitende Übergänge vorgesehen 
werden. Hierdurch würde das 

Flexibilitätshemmnis etwas aufgeweicht, aber 
nicht grundlegend ausgeräumt. 

→ Die Wirkungen von Flexibilitätseinsätzen könn-
ten für die Ermittlung der Benutzungsdauer aus 
den Verbrauchsmesswerten der betroffenen Ver-
braucher herausgerechnet werden. Dieser Ansatz 
würde das Hemmnis tatsächlich beseitigen, aller-
dings nur für eindeutig definierbare Flexibili-
tätseinsätze, für die ein solcher Mechanismus des 
Herausrechnens vorgesehen würde. Dies wäre 
zum Beispiel für die Erbringung von Regelleis-
tung denkbar, bei der die Einsätze von den ÜNB 
angewiesen werden. Die Anwendung dieses Me-
chanismus müsste aber klar begrenzt werden, um 
einer ausufernden Nutzung vorzubeugen. Sonst 
könnten zum Beispiel auch Flexibilitätseinsätze 
für die Bilanzkreisbewirtschaftung des eigenen 
Lieferanten geltend gemacht werden. Dies würde 
eine nahezu beliebige Manipulation der Benut-
zungsdauer ermöglichen, da solche Einsätze zwi-
schen einem Verbraucher und seinem Lieferan-
ten nach freiem Ermessen vereinbart werden 
könnten. 

Es erscheint insgesamt wenig vielversprechend, ein 
Instrument, das derartig stark auf die Förderung ei-
nes gleichmäßigen Strombezugs ausgerichtet ist, 
vollständig von den damit verursachten Flexibili-
tätshemmnissen zu befreien oder diese gar in ge-
zielte Flexibilitätsanreize umzufunktionieren. Die 
vorliegenden Anpassungsvorschläge können hier al-
lenfalls zu einer graduellen Entschärfung der Proble-
matik beitragen. Es drängt sich daher die Frage auf, 
ob dieses Instrument grundsätzlich noch der richtige 
Weg ist, um die industriepolitisch gewollten Absen-
kungen der Netzentgelte für die stromintensive In-
dustrie umzusetzen. 

4.2 Zeitvariable Netzentgelte mit netz- und 
marktgetriebenem Preissignal 

Ein gegenüber den zuvor diskutierten Optionen 
weitaus vielversprechenderer Ansatz zur Schaffung 
gezielter Flexibilitätsanreize wäre die Einführung 
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zeitvariabler Netzentgelte. Unter diesem Begriff 
werden hier alle Ausgestaltungsformen verstanden, 
bei denen die Höhe des Arbeits- und/oder Leis-
tungspreises zeitlich veränderlich ist. Wenn über 
diese Änderungen der Preishöhe kurzfristig ent-
schieden wird, wird oft auch von dynamischen 
Netzentgelten gesprochen. Die Frist der Festlegung 
von Preisverläufen (oder von Zeitfenstern, in denen 
bestimmte vorab festgelegte Preisniveaus gelten) ist 
ein wichtiges Gestaltungsmerkmal zeitvariabler 
Entgelte. Sie könnte ausgehend von längeren Fristen, 
zum Beispiel monatlich oder sogar jährlich, sukzes-
sive abgesenkt werden, unter Abwägung der zu be-
rücksichtigenden Einflussfaktoren, des Erfahrungs-
zugewinns und des Fortschritts der Digitalisierung. 
Wenn Schwankungen des Erneuerbare-Energien-
Dargebots reflektiert werden sollen, wäre eine Frist 
von einem oder wenigen Tagen zielführend, eventu-
ell sogar mit untertägigen Nachsteuerungsmöglich-
keiten. 

Mit zeitvariablen Netzentgelten wird erreicht, dass 
sich die mit einer bestimmten Verbrauchsmenge 
verbundene Netzkostenbelastung für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher nach dem aktuellen Zu-
stand des Stromversorgungssystems richtet. Dass 
dies ein zeitunabhängiger Arbeitspreis nicht leisten 
kann, ist offensichtlich. Aber auch ein Leistungs-
preis, dem in der Diskussion zuweilen eine netz-
dienliche Wirkung zugeschrieben wird, leistet dies 
nicht. Er hängt nämlich nicht vom aktuellen Sys-
temzustand ab, sondern von der individuellen Jah-
reshöchstleistung des einzelnen Verbrauchers, und 
diese muss nicht zu einem für die Systembelastung 
kritischen Zeitpunkt auftreten. Der Leistungspreis 
kann daher lediglich einen allgemeinen, nicht situa-
tionsbezogenen Anreiz für gleichmäßigen Strombe-
zug vermitteln. 

Für flexible Verbraucher schaffen zeitvariable Netz-
entgelte die Möglichkeit, ihre Flexibilität freiwillig – 
unter Abwägung gegenüber sonstigen Nutzungs- 
oder Vermarktungsmöglichkeiten – für systemsei-
tige Zwecke bereitzustellen. Hierdurch können 

Verbraucherinnen und Verbraucher eine Absenkung 
ihrer Kostenbelastung mit Netzentgelten erzielen. 
Dies kann unter anderem im Zusammenhang mit ei-
ner Umschichtung von den leistungsbezogenen hin 
zu den arbeitsbezogenen Netzentgelten vorteilhaft 
sein: Flexible Verbraucherinnen und Verbraucher 
könnten die Nachteile eines insgesamt höheren Ar-
beitspreisniveaus dann dadurch kompensieren, dass 
sie ihren Verbrauch vorzugweise in Zeiten mit nied-
rigeren Netzentgelten verschieben. 

Zeitvariable Netzentgelte sind im europäischen Aus-
land bereits weit verbreitet [6]. In Deutschland wird 
hierüber seit einigen Jahren zunehmend intensiv 
diskutiert, und zwar in erster Linie mit der Zielset-
zung, eine netzdienliche Flexibilitätsbereitstellung 
anzureizen (siehe etwa [2, 4, 7, 8]). Um dies zu errei-
chen, soll ein Verbrauchsverhalten belohnt werden, 
das zur Entlastung vorhandener oder drohender 
Netzengpässe beiträgt. Hierdurch können Umfang 
und Kosten des erforderlichen Netzengpassmanage-
ments präventiv reduziert und mittel- bis langfristig 
der Bedarf an Netzausbau reduziert oder zumindest 
zeitlich gestreckt werden. 

Diese Fokussierung auf eine netzdienliche Ausrich-
tung zeitvariabler Netzentgelte beruht auf der Vor-
stellung, dass die Netzentgeltsystematik möglichst 
genau die Kostenwirkungen im Netz reflektieren 
sollte, die durch das Verhalten der Netznutzerinnen 
und Netznutzer ausgelöst werden. Sie wäre auch fol-
gerichtig, wenn dieser Anspruch weitgehend erfüllt 
werden könnte. Dies ist jedoch in der Praxis nicht 
der Fall. Wie bereits erörtert, weichen die im Einzel-
fall zu zahlenden Netzentgelte in der Regel weit von 
den im Einzelfall verursachten Kosten – also aus 
ökonomischer Sicht den Grenzkosten der Netznut-
zung – ab. Dies ergibt sich maßgeblich daraus, dass 
die Netzentgelte die aktuellen Netzkosten vollstän-
dig decken sollen (Durchschnittskostenprinzip), aber 
auch aus gewünschten Pauschalierungen, dem 
Wunsch nach einer einfachen Entgeltstruktur und 
weiteren Anforderungen. 



Agora Energiewende |  Zukünftige Anforderungen an eine energiewendegerechte Netzkostenallokation 

 
26 

Dass sich hieraus Hemmnisse und verzerrte Anreiz-
wirkungen ergeben können, lässt sich an vielen Bei-
spielen verdeutlichen. Ein besonders anschauliches 
Beispiel dafür, dass ein nicht zeitvariabler Arbeits-
preis einen ineffizienten Einsatz bestimmter Flexi-
bilitätsoptionen anreizen kann, ist das eines Ver-
brauchenden, der eine steuerbare Eigenerzeugungs-
anlage betreibt. Der Verbrauchende spart durch den 
Einsatz dieser Anlage für den dadurch verdrängten 
Strombezug aus dem Netz die arbeitsbezogenen 
Netzentgelte (und weitere Preisbestandteile) ein. Da-
her kann es selbst dann noch vorteilhaft sein, die 
Anlage einzusetzen, wenn am Strommarkt aufgrund 
hohen Stromangebots sehr niedrige, eventuell sogar 
negative Preise vorherrschen. Diese Anreizsituation 
wäre allenfalls dann gerechtfertigt, wenn der Ver-
zicht auf den Einsatz der Anlage in solchen Situatio-
nen zusätzliche Kosten im Netz verursachen würde, 
die der Höhe nach den vom Verbrauchenden zu zah-
lenden Netzentgelten entsprechen. Dies ist jedoch, 
wie oben erwähnt, in aller Regel nicht der Fall. In den 
allermeisten Fällen ist daher ein solches „Durchfah-
ren“ von Eigenerzeugungsanlagen volkswirtschaft-
lich kontraproduktiv, auch wenn es für den betroffe-
nen Verbraucher oder die Verbraucherin individuell 
vorteilhaft ist. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es legitim zu 
überlegen, ob das Instrument der zeitvariablen Netz-
entgelte nicht auch für Zielsetzungen genutzt wer-
den könnte, die über Anreize zu netzdienlichem Ver-
halten hinausgehen. Es könnte das Ziel verfolgt 
werden, die Hemmnisse und Fehlanreize, die sich 
unweigerlich aus der mangelnden Kostenreflexivität 
der Netzentgelte ergeben, zumindest in bestimmten 
Situationen zu beheben, in denen die Anreizsitua-
tion für Verbraucherinnen und Verbraucher eine 
besonders große Rolle spielt. Es dürfte nämlich, wie 
bereits diskutiert, nicht gelingen, mit situationsun-
abhängigen Umschichtungen in der bestehenden 
Entgeltstruktur alle relevanten Anreizdefizite abzu-
bauen. So würde beispielsweise eine starke Absen-
kung der Leistungspreise zwar die Flexibilitäts-
hemmnisse für temporäre Verbrauchserhöhungen 

lindern. Gleichzeitig würden die dadurch steigenden 
Arbeitspreise aber die Wirtschaftlichkeit von Sekto-
renkopplungstechnologien verschlechtern und den 
Anreiz für ein kontraproduktives „Durchfahren“ von 
Eigenversorgungsanlagen noch weiter verstärken. 

Konkret soll mit diesem Papier eine Diskussion über 
die Möglichkeit angeregt werden, zeitvariable Netz-
entgelte auch von der aktuellen Situation der Strom-
erzeugung abhängig zu machen: Die Arbeitspreise 
könnten immer dann abgesenkt werden, wenn das 
Erneuerbare-Energien-Dargebot im Gesamtsystem 
(also nicht nur lokal) besonders hoch ist und eine 
Anhebung des Stromverbrauchs angereizt werden 
soll. Ein solches zeitvariables Preissignal könnte zu 
einer besseren Abstimmung von Verbrauch und 
volatiler Erzeugung beitragen. Es wäre, anders als ein 
auf Netzengpässe ausgerichtetes Preissignal, auf die 
Situation im Gesamtsystem bezogen. Hierdurch 
könnte zum Beispiel Betreibern flexibler energie-
wenderelevanter Verbrauchseinrichtungen wie 
Elektrolyseuren signalisiert werden, in welchen  
Zeiten ein Betrieb aufgrund hohen Erneuerbare- 
Energien-Dargebots zur Treibhausgasminderung 
beitragen würde. Dieses Preissignal würde allen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern angeboten und 
somit eine breite und diskriminierungsfreie Anreiz-
wirkung entfalten, anders als etwa die heutigen Re-
gelungen zu individuellen Netzentgelten oder die in 
Abschnitt 4.3 diskutierten Reformoptionen. 

Faktisch würde bei diesem Ansatz über die zeitvari-
ablen Netzentgelte ein Anreiz nicht nur für einen 
netzdienlichen, sondern zusätzlich auch für einen 
marktorientierten Flexibilitätseinsatz vermittelt. 
Dies wäre allerdings weniger als eine Zielsetzung, 
sondern eher als ein Nebeneffekt aufzufassen, der 
Vor- und Nachteile haben kann. Vorteilhaft wäre, 
dass hiermit ein deutlich umfassenderer, nicht nur 
auf das Netz bezogener Anreiz für den Flexibilitäts-
einsatz zum Nutzen des Versorgungssystems ver-
mittelt würde. Ein Nachteil kann jedoch darin gese-
hen werden, dass hierdurch im Ergebnis das 
Marktpreissignal des Strommarkts für einen Teil der 
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Netznutzerinnen und Netznutzer, nämlich für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, verstärkt 
würde. Dies wäre eine Konsequenz davon, dass die 
Absenkung des flexibilitätshemmenden hohen Ar-
beitspreises (bewusst) nur zu bestimmten Zeiten er-
folgen würde. Hieraus könnten sich Rückwirkungen 
auf den Strommarkt ergeben. Diese und andere mög-
liche Nebenwirkungen müssten für eine vertiefte 
Bewertung des vorgeschlagenen Ansatzes näher un-
tersucht und mit den angestrebten Verbesserungen 
abgewogen werden. 

Damit die Integration eines systembezogenen Preis-
signals in die zeitvariablen Netzentgelte nicht dazu 
führt, dass bestehende Netzengpässe verschärft 
werden, müsste daneben auch das netzbezogene 
Preissignal berücksichtigt werden. So würde signa-
lisiert, dass an Orten, die von einem Netzengpass be-
troffen sind, Anpassungen des Verbrauchs in der für 
das Netz kritischen Richtung nicht oder nur in be-
grenztem Umfang verträglich sind. 

Zeitvariable Netzentgelte wären im deutschen Regu-
lierungsrahmen nicht vollkommen neu, sondern sind 
durch die Regelungen zur atypischen Netznutzung 
bereits etabliert (siehe Abschnitt 2.3). Diese Rege-
lungen sind sehr starr ausgestaltet und daher sicher-
lich anpassungsbedürftig, könnten aber eventuell als 
Ausgangspunkt dienen. An diesen Regelungen lässt 
sich erkennen, dass grundsätzlich sowohl Leistungs- 
als auch Arbeitspreise zeitvariabel gestaltet werden 
können. Bei den Leistungspreisen kann dies aber zu 
einer relativ komplexen Anreizwirkung führen: Ver-
braucherinnen und Verbraucher müssten dann ne-
ben der Zeitabhängigkeit der Preise weiterhin die 
individuelle Höchstleistung innerhalb bestimmter 
Zeitfenster im Auge behalten. Aus Sicht der Ver-
braucherinnen und Verbraucher dürften daher zeit-
variable Arbeitspreise deutlich einfacher nachzu-
vollziehen und somit vorzugswürdig sein. 

Für die sachgerechte Gestaltung von zeitvariablen 
Netzentgelten sind daneben noch viele weitere As-
pekte zu diskutieren. Hierzu hat bereits eine 

intensive Debatte begonnen, und es liegen verschie-
dene Untersuchungen und Vorschläge vor [2, 4, 7, 8]. 
Dabei müssten unterschiedliche mögliche Wirkun-
gen und Risiken wie etwa die folgenden häufig dis-
kutierten Aspekte berücksichtigt und abgewogen 
werden, voraussichtlich auch im Rahmen sukzessi-
ver Fortentwicklungen: 

→ Wenn das zeitvariable Preissignal starke Reakti-
onen bei den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern auslöst, kann es eventuell zur Bildung 
neuer Verbrauchsspitzen und Netzengpässe bei-
tragen. Diese Wirkung dürfte stark durch die 
Ausgestaltung beeinflussbar sein, insbesondere 
durch die Zahl der Preisstufen und die Höhe der 
Preissprünge. 

→ Die Fristen zur Festlegung des zeitvariablen 
Preisverlaufs müssten nicht nur auf die ange-
strebten Ziele der Preissteuerung, sondern auch 
auf die Reaktionsmöglichkeiten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher abgestimmt werden, da-
mit das Preissignal nicht ins Leere läuft. 

→ Da die Reaktion auf zeitvariable Netzentgelte 
nicht sicher prognostizierbar ist, könnte bei den 
Netzbetreibern insgesamt die Prognoseunsicher-
heit über die Netzentgelt-Einnahmen zunehmen. 
Dies hätte zwar angesichts der Verrechnung von 
Erlösen über das Regulierungskonto keine Aus-
wirkungen auf die Erträge, eventuell aber auf die 
Liquiditätslage der Netzbetreiber. Diese Problem-
stellung ist aus anderen Bereichen wie etwa der 
EEG-Umlage bekannt und lösbar, dort zum Bei-
spiel durch Einführung einer Liquiditätsreserve. 

Ortsabhängigkeit und regionale  
Entgeltunterschiede 

Netzentgelte, die die Belastungssituation des Netzes 
reflektieren sollen, müssten nicht nur zeitvariabel, 
sondern im Allgemeinen auch örtlich differenziert 
sein. Im Einzelnen hängt dies davon ab, wo der Netz-
engpass liegt, der damit entlastet werden soll. Bei-
spielsweise müsste ein auf den großräumigen Nord-
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Süd-Engpass im deutschen Übertragungsnetz bezo-
genes Preissignal im Norden und Süden gegenläufig 
sein. Diese Form der Ortsabhängigkeit könnte auch 
in Verbindung mit der oben diskutierten Integration 
eines marktorientierten Preissignals sachgerecht 
sein: So könnte beispielsweise vermittelt werden, 
dass eine Anhebung des Verbrauchs bei hohem 
Stromangebot in Norddeutschland besonders dort 
und weniger in Süddeutschland vorteilhaft wäre. 

Dies wäre im Gegensatz zu den heute vorherrschen-
den Unterschieden in den Netzentgeltniveaus der 
einzelnen VNB eine gezielte, bewusste Form der ört-
lichen Differenzierung. Sie würde eine Abkehr vom 
Prinzip der einheitlichen Netzentgelte je Netzgebiet 
erfordern, was aber aufgrund der sachlichen Be-
gründbarkeit nicht als Diskriminierung anzusehen 
und daher kein Problem wäre. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob ein solches orts-
bezogenes Preissignal mit den heute sehr ausgepräg-
ten Unterschieden in den Entgeltniveaus der VNB 
vereinbar wäre. Dies könnte aus verschiedenen 
Gründen problematisch sein: 

→ Die regionalen Unterschiede der Entgeltniveaus 
könnten dazu führen, dass das zeit- und ortsab-
hängige Preissignal von Gebiet zu Gebiet unter-
schiedlich stark ausfällt. Hierdurch würden die 
Anreizwirkungen ortsabhängig verzerrt. 

→ Die regionalen Entgeltunterschiede würde min-
destens bei Investitionsentscheidungen, bei de-
nen die gesamte Höhe der sich ergebenden Netz-
entgelte von Bedeutung ist, die Wirkungen des 
zeit- und ortsabhängigen Preissignals überla-
gern, eventuell sogar dominieren. 

Die Argumente für und wider eine bundesweite Ver-
einheitlichung der Netzentgelte der VNB sollen hier 
nicht umfassend wiedergegeben und abgewogen 
werden. Aus ökonomischer Sicht sprechen unter an-
derem die obigen Überlegungen stark für diesen 
Schritt, aber die Debatte in den letzten Jahren hat ge-
zeigt, dass er politisch sehr umstritten ist. 

Umgesetzt werden könnte eine partielle oder voll-
ständige Angleichung der Netzentgelte grundsätzlich 
genauso, wie dies aktuell bei den ÜNB geschieht. Die 
Erlösregulierung würde weiterhin individuell für je-
den VNB erfolgen, sodass die Ertragslage der VNB 
unbeeinflusst bliebe. Für den Ausgleich der entste-
henden Mehr- und Mindereinnahmen müsste dann 
auch hier ein Ausgleichsmechanismus unter den 
VNB etabliert werden. Dies wäre aufgrund der hohen 
Zahl der VNB allerdings sicherlich aufwendiger als 
bei den ÜNB und müsste voraussichtlich durch eine 
zentrale Instanz koordiniert werden. 

4.3 Vergünstigungen für bestimmte Verbrau-
cher:innen oder Verbrauchseinrichtungen 

Wie die in Kapitel 3 dargestellten Fallbeispiele zei-
gen, ist bei einem Teil der für die Industrie und die 
Energiewende relevanten Verbrauchseinrichtungen 
der Betrieb nur wenig flexibel. Bei diesen Ver-
brauchseinrichtungen ließe sich durch zeitvariable 
Netzentgelte keine signifikante Entlastung hinsicht-
lich der Netzkostenallokation erreichen. Gleichwohl 
können die Netzentgelte für diese Verbraucher eine 
starke Belastung darstellen, die sich nachteilig auf 
Investitionsentscheidungen auswirken kann. Ein 
anschauliches Beispiel hierfür sind schwach ausge-
lastete Schnellladepunkte für E-Fahrzeuge (Ab-
schnitt 3.4). 

Um auch für solche Fälle eine Kostenentlastung zu 
erreichen, könnte daher erwogen werden, ver-
brauchsgruppenspezifische Sonderregelungen ein-
zuführen. Eine solche gezielte Privilegierung wäre in 
der Netzentgeltsystematik nicht neu, denn sie findet 
heute bereits durch die Regelungen zu individuellen 
Netzentgelten für stromintensive Verbraucher statt, 
motiviert durch industriepolitische Zielsetzungen. 
Es wäre nicht abwegig, ähnliche Privilegierungen 
auch mit Blick auf klimaschutzpolitische Zielsetzun-
gen einzuführen. 
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Auch hier wäre somit das Ziel, in bestimmten Fällen, 
in denen die von den Netzentgelten vermittelten An-
reizwirkungen besonders starken Einfluss auf ver-
braucherseitige Entscheidungen haben, Ausnahmen 
von dem ansonsten verfolgten Prinzip einer Kosten-
allokation nach einheitlichen Regeln zu gewähren. 
Es könnte eingewandt werden, dass die privilegier-
ten Verbraucherinnen und Verbraucher dann nicht 
mehr mit den „wahren“ Auswirkungen ihrer Ent-
scheidungen auf die Netzkosten konfrontiert wür-
den und diese nicht mehr korrekt einpreisen könn-
ten. Diesem Einwand ist aber auch hier entgegen-
zuhalten, dass die Netzentgelte in der Regel nicht die 
direkt von einem Verbrauchenden ausgelösten Kos-
ten reflektieren, sondern diesem einen Durch-
schnittsanteil an den aktuellen Netzkosten zuwei-
sen. Im Einzelfall liegen die tatsächlich auftretenden 
Kostenwirkungen meist erheblich unter diesen 
Durchschnittskosten. Für Fälle, in denen die tat-
sächlich auftretenden Kosten ausnahmsweise deut-
lich höher sind, könnte gegebenenfalls erwogen 
werden, diese auf geeignete Weise bei der Privile-
gierungsregelung zu berücksichtigen. Beispielsweise 
könnte die Privilegierung an Orten im Netz ausge-
setzt werden, an denen der Anschluss einer Ver-
brauchseinrichtung nachweislich größeren Netz-
ausbaubedarf auslösen würde. So würden sich auch 
hier, ähnlich wie bei den zeitvariablen Netzentgel-
ten, standortabhängige Anreizwirkungen ergeben. 

Zweifellos ist aber festzuhalten, dass solche Rege-
lungen eine Sonderbehandlung für bestimmte Ver-
braucherinnen und Verbraucher darstellen würden, 
die für die anderen Verbraucherinnen und Verbrau-
cher oder sonstige Akteursgruppen (siehe Abschnitt 
4.4) zu Mehrbelastungen führen. Daher müssten die 
Anwendungsvoraussetzungen und Reichweite sol-
cher Regelungen sehr genau festgelegt und anschlie-
ßend regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst 
werden. Gestaltungsentscheidungen dieser Art 
könnten nicht dem einzelnen Netzbetreiber oder den 
Branchenverbänden überlassen werden, sondern er-
fordern eine politische Konsensfindung und Be-
gründung sowie Verankerung im Rechts- und 

Regulierungsrahmen. Dies gilt aber gleichermaßen 
für andere größere Eingriffe in die Netzentgeltsyste-
matik wie die zuvor diskutierten Möglichkeiten der 
Gestaltung zeitvariabler Netzentgelte. 

Für etwaige neue Privilegierungsregelungen sollte 
aber nicht der Versuch unternommen werden, die 
Privilegierung an einem Kriterium wie der Benut-
zungsdauer festzumachen, das zu neuen Fehlanrei-
zen führen kann. Es wäre – auch für die bereits be-
stehenden Privilegierungsregelungen für die 
stromintensive Industrie – ehrlicher und zielführen-
der, die begünstigten Verbrauchergruppen oder Ver-
brauchseinrichtungen konkret zu benennen. 

Zur Umsetzung solcher Vergünstigungen bestehen 
unterschiedliche Möglichkeiten. Grundsätzlich wäre 
wie bei den heutigen individuellen Netzentgelten 
eine direkte Absenkung der Netzentgelte gegenüber 
den regulären Netzentgelten denkbar. Alternativ 
könnte beispielsweise auch erwogen werden, den 
Betreiberinnen und Betreibern der privilegierten 
Verbrauchseinrichtungen ein Wahlrecht über die 
zur Anwendung kommende Netzentgeltstruktur 
einzuräumen. In diesem Sinne wird etwa in [9] vor-
geschlagen, Betreiberinnen und Betreibern von 
Schnellladepunkten alternativ zu dem heutigen 
Leistungs-/Arbeitspreissystem ein rein arbeitsbe-
zogenes Netzentgelt anzubieten. 

4.4 Refinanzierung der gewährten  
Entlastungen 

Die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 diskutierten  
Lösungsansätze für eine energiewendegerechtere 
Netzkostenallokation würden dazu führen, dass be-
stimmte Verbrauchergruppen im Vergleich zu einer 
generellen Anwendung der heutigen regulären Netz-
entgelte bessergestellt würden. Es stellt sich daher 
die Frage, wie diese Entlastungen sinnvollerweise 
refinanziert werden sollten, um weiterhin eine voll-
ständige Deckung der Netzkosten beziehungsweise 
Erlösobergrenzen der Netzbetreiber sicherzustellen. 
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Grundsätzlich kommt für eine solche Refinanzierung 
immer die Möglichkeit in Betracht, die regulären 
Netzentgelte so anzuheben, dass die Entlastungen 
hierüber vollständig kompensiert werden. Auf diese 
Weise würden die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, die nicht von den zeitvariablen Netzentgelten 
beziehungsweise den gewährten Privilegierungen 
profitieren könnten, die Entlastungen refinanzieren. 
Bei den zeitvariablen Netzentgelten kann dies allein 
schon dadurch geschehen, dass die Netzentgelte in 
den „Hochpreisfenstern“ entsprechend hoch ange-
setzt werden. Bei explizit gewährten Privilegierun-
gen können die regulären Netzentgeltkomponenten 
angehoben oder es kann, wie heute bei den indivi-
duellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 StromNEV, 
eine gesonderte Umlage erhoben werden. 

Diese Refinanzierungsoptionen führen allerdings zu 
einer Mehrbelastung der nicht von den Regelungen 
profitierenden Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Ob dies mit Blick auf eine effiziente Erreichung kli-
maschutzpolitischer Ziele zu rechtfertigen und als 
zumutbar anzusehen wäre, ist nicht selbstverständ-
lich und sollte jedenfalls offen diskutiert werden. 
Dabei sollten nicht nur Fragen der Kostenverteilung 
unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern be-
trachtet werden, sondern auch Risiken weiterer 
kontraproduktiver Anreizwirkungen. So könnte zum 
Beispiel eine weitere Erhöhung der regulären Netz-
entgelte die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrifizie-
rungs- und Sektorenkopplungstechnologien auch 
bei den Verbrauchenden verschlechtern, die nicht 
von den vorgeschlagenen Lösungsansätzen profitie-
ren würden. 

Es kann aus diesen Gründen erwägenswert sein, al-
ternative Finanzierungsquellen zur Refinanzierung 
der gewährten Entlastungen in Betracht zu ziehen. 
Dies gilt nicht nur für etwaige neue, klimaschutzpo-
litisch motivierte Entlastungen, sondern auch für die 
industriepolitisch motivierten Entlastungen auf Ba-
sis der heutigen Regelungen zu individuellen Netz-
entgelten. 

Eine Möglichkeit hierfür könnte – vorbehaltlich ei-
ner rechtlichen Bewertung – die Deckung von Kos-
tenanteilen durch Haushaltsmittel sein, ähnlich wie 
dies aktuell für einen Teil der EEG-Umlage ge-
schieht. Als weitere Option zur Erschließung zusätz-
licher Finanzierungsbeiträge kommen grundsätzlich 
auch erzeugerseitige Netzentgelte infrage, nicht nur 
im Zusammenhang mit den hier diskutierten Instru-
menten. Diese Möglichkeit wurde in den letzten Jah-
ren verschiedentlich diskutiert und könnte zum Bei-
spiel in Form einmaliger Baukostenzuschüsse 
umgesetzt werden [4, 7]. Auch hier müssten aber 
eventuelle Folgewirkungen, die hier das Erzeu-
gungssystem und die einschlägigen Fördersysteme 
betreffen, untersucht und abgewogen werden. 
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